
30. 11. 15 Gesetz zur Änderung hessischer Vollzugsgesetze ...........................................

Ändert FFN 24-42, 24-39, 24-43, 24-46, 324-49 

498

H 13614

497

Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Hessen

2015

Tag Inhalt Seite

Nr. 29Ausgegeben zu Wiesbaden am 9. Dezember 2015

30. 11. 15 Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften ...............................

Ändert FFN 70-258, 70-233, Anhang Staatsverträge, 320-199, 323-153

510

30. 11. 15 Gesetz zur Änderung des Hessischen Bibliotheksgesetzes ............................

Ändert FFN 70-264, 76-4

523

30. 11. 15 Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen
Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz – FBAG) ......................

FFN 362-77

525



Artikel 11)

Änderung des Hessischen
Strafvollzugsgesetzes

Das Hessische Strafvollzugsgesetz vom
28. Juni 2010 (GVBl. I S. 185), geändert
durch Gesetz vom 5. März 2013 (GVBl. 
S. 46), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 2 wird wie folgt
gefasst:

„Ziel und Aufgaben des Vollzugs“

b) Nach der Angabe zu § 58 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 58a Überprüfung anstaltsfrem-
der Personen“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Ziel und Aufgaben des Vollzugs

(1) Im Vollzug der Freiheitsstrafe
sollen die Gefangenen fähig werden,
künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen
(Vollzugsziel Resozialisierung).

(2) Aufgabe des Vollzugs ist es,
den Gefangenen die zur Erreichung
des Vollzugszieles erforderlichen Be-
fähigungen zu vermitteln (Eingliede-
rungsauftrag). Während des Vollzugs
sind die Gefangenen sicher unterzu-
bringen und zu beaufsichtigen (Si-
cherungsauftrag). Beides dient dem
Schutz der Allgemeinheit vor weite-
ren Straftaten.“

3. In § 8 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem
Wort „für“ die Wörter „die Aufnahme
und“ eingefügt.

4. § 12 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Frühere Gefangene können auf
ihren Antrag vorübergehend in der
sozialtherapeutischen Anstalt verblei-
ben oder wieder aufgenommen wer-
den, wenn ihre Eingliederung gefähr-
det und ein Aufenthalt aus diesem
Grund gerechtfertigt ist.“

5. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Verlassen der Anstalt für
eine bestimmte Zeit oh-
ne Aufsicht von Voll-
zugsbediensteten (Aus-

gang) oder in Begleitung
einer von der Anstalt be-
stimmten Person (Aus-
gang in Begleitung),“

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Werden vollzugsöffnende
Maßnahmen nach Satz 1 nicht
gewährt, kann zur Erfüllung
des Eingliederungsauftrags
das Verlassen der Anstalt un-
ter ständiger und unmittelba-
rer Aufsicht für eine bestimm-
te Tageszeit (Ausführung) ge-
stattet werden. Dies ist ausge-
schlossen, wenn

1. konkrete Anhaltspunkte
die Gefahr begründen,
dass die Gefangenen
sich trotz Sicherungs-
maßnahmen dem Voll-
zug entziehen oder die
Ausführung zu Strafta-
ten missbrauchen wer-
den oder

2. die zur Sicherung erfor-
derlichen Maßnahmen
den Zweck der Aus-
führung gefährden.

Die Abs. 4 bis 6 und 8 finden
auf Ausführungen nach die-
sem Gesetz keine Anwen-
dung.“

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden nach den
Wörtern „oder eine solche
Maßregel“ die Wörter „we-
gen Aussichtslosigkeit“ ein-
gefügt.

bb) Die Wörter „mit Ausnahme
der Ausführung“ werden ge-
strichen.

c) In Abs. 6 werden die Wörter „mit
Ausnahme der Ausführung“ ge-
strichen.

d) Abs. 8 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Wenn die Anstalt erwägt, voll-
zugsöffnende Maßnahmen nach
diesem Gesetz zu gewähren, ist in
den Fällen des Abs. 5 Nr. 1 der
Entscheidung in der Regel ein
Sachverständigengutachten zu-
grunde zu legen.“

6. In § 15 Abs. 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „der Ausführung wegen Entwei-
chungs- oder Missbrauchsgefahr
nicht überwiegende“ durch die An-
gabe „nicht die in § 13 Abs. 3 Satz 3
genannten“ ersetzt.
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7. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Gefangenen kann auf ih-
ren Antrag gestattet werden, bis
zu zwei Tage über den Entlas-
sungszeitpunkt hinaus in der An-
stalt zu verbleiben, wenn dies un-
erlässlich ist, um eine geordnete
Entlassung zu gewährleisten. § 29
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

8. Dem § 18 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Geeignete Gefangene können
aus Gründen der Behandlung unter
Beachtung insbesondere der vorhan-
denen baulichen Gegebenheiten der
Anstalt in Wohngruppen unterge-
bracht werden.“

9. § 20 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gefangene dürfen Gegenstän-
de nur mit Erlaubnis der jeweiligen
Anstalt in diese einbringen, einbrin-
gen lassen, annehmen, besitzen oder
abgeben. Die Erlaubnis ist, soweit
dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, bei Gegenständen im Sinne
von § 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zu
versagen, zurückzunehmen oder zu
widerrufen. Sie erlischt, wenn Gefan-
gene an Gegenständen Veränderun-
gen vornehmen, die geeignet sind,
die Sicherheit oder die Ordnung der
Anstalt zu gefährden. Die Erlaubnis
kann auf bestimmte Bereiche der An-
stalt beschränkt werden. Die Ertei-
lung oder das Fortbestehen einer Er-
laubnis kann insbesondere bei Elek-
trogeräten von auf Kosten der Gefan-
genen vorzunehmenden Sicherheits-
maßnahmen abhängig gemacht wer-
den. Ohne Erlaubnis dürfen sie Ge-
genstände von geringem Wert von
anderen Gefangenen annehmen; die
Anstalt kann Annahme und Besitz
auch dieser Gegenstände von ihrer
Erlaubnis abhängig machen oder
weitere Ausnahmen zulassen.“

10. In § 27 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854)“ durch „23. Oktober 2012
(BGBl. I S. 2246)“ ersetzt.

11. In § 33 Abs. 2 Nr. 2 wird nach dem
Wort „haben“ das Wort „oder“ durch
ein Komma ersetzt und werden nach
den Wörtern „deren Eingliederung
behindern würden“ die Wörter „oder
der Kontakt geeignet ist, auf eine ex-
tremistische Verhaltensweise hinzu-
wirken“ eingefügt.

12. § 35 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. einer der in § 33 Abs. 2 genannten
Gründe vorliegt,“

13. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Ist ein Telekommunikati-
onssystem eingerichtet, kann au-
ßer in den Fällen des § 33 Abs. 3
und 4 die Teilnahme daran davon

abhängig gemacht werden, dass
die Gefangenen und die anderen
Gesprächsbeteiligten in eine mög-
liche stichprobenartige Überwa-
chung der Telekommunikation
einwilligen. Die Gesprächsbetei-
ligten sind auf die mögliche Über-
wachung unmittelbar nach Her-
stellung der Verbindung hinzu-
weisen.“

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den
Wort „zur“ das Wort „Fest-
stellung“ und ein Komma ein-
gefügt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

14. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Bemessung der Vergü-
tung nach Abs. 1 sind neun Pro-
zent der Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Buchs Sozialgesetz-
buch zugrunde zu legen (Eckver-
gütung). Ein Tagessatz ist der
zweihundertfünfzigste Teil der
Eckvergütung; die Vergütung
kann nach einem Stunden- oder
Minutensatz bemessen werden.“

b) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem
Wort „festzusetzen“ die Wörter
„sowie die Vergütung im Zeit-
oder Leistungslohn und die Ge-
währung von Zulagen zu regeln“
eingefügt.

c) In Abs. 5 wird das Wort „kann“
durch „soll“ ersetzt.

15. In § 44 Abs. 2 werden nach den Wör-
tern „gestatten, die“ die Wörter „dem
Zugangseinkauf,“ eingefügt.

16. § 46 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1
kann die Anstaltsleitung anordnen,
dass Gefangene bei der Aufnahme,
vor und nach Kontakten mit Besuchs-
personen sowie vor und nach jeder
Abwesenheit von der Anstalt nach
Abs. 2 zu durchsuchen sind; im Ein-
zelfall unterbleibt eine Entkleidung,
wenn aufgrund besonderer Umstände
eine Gefahr für die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt fernliegend er-
scheint.“

17. Dem § 47 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Räumen Gefangene bei einem
positiven Kontrollergebnis den Sucht-
mittelmissbrauch oder bei Verdacht
der Manipulation der Probe die Mani-
pulation nicht ein, ist eine Kontrollun-
tersuchung durch ein externes Fach-
labor durchzuführen. Bestätigt sich
das positive Kontrollergebnis oder die
Manipulation der Probe, haben die
Gefangenen die Kosten für die zu-
sätzliche Untersuchung zu tragen.“

18. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:
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„Gleiches gilt für Maßnahmen
nach Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4, wenn
Gefangene auf eine extremistische
Verhaltensweise hinwirken.“

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Bei einer Ausführung, Vor-
führung oder beim Transport von
Gefangenen, deren Eignung für
vollzugsöffnende Maßnahmen
nach § 13 Abs. 3 Satz 1 nicht fest-
gestellt ist, ist die Fesselung auch
dann zulässig, wenn die vorgese-
hene Bewachung durch Bediens-
tete nicht ausreicht, die Gefahr ei-
ner Entweichung oder eines An-
griffs auf Personen zu beseitigen.
Eine Bewachung im Sinne des
Satz 1 ist in der Regel nicht ausrei-
chend, wenn

1. die in § 13 Abs. 6 genannten
Fristen noch nicht erreicht
sind,

2. aufgrund der Kurzfristigkeit
der Notwendigkeit der Maß-
nahme, insbesondere in Fäl-
len der medizinischen Versor-
gung, eine Bewertung der
Gesamtumstände nicht mög-
lich ist oder

3. die Maßnahme an einem Ort
durchgeführt wird, an dem
sich die tatsächlichen Verhält-
nisse nicht mit der erforderli-
chen Sicherheit vorher be-
stimmen lassen,

es sei denn besondere Umstände
lassen im Einzelfall die in Satz 1
genannten Gefahren auch ohne
Fesselung fernliegend erscheinen.
Eine Fesselung ist bei Ausführun-
gen, die der Vorbereitung der Ent-
lassung nach § 16 Abs. 1 dienen,
nur zulässig, wenn dies zur Ab-
wehr der in Satz 1 genannten Ge-
fahren unerlässlich ist.“

c) In Abs. 7 wird das Wort „vierund-
zwanzig“ durch die Angabe „24“
ersetzt und werden die Wörter
„aus Gründen, die in der Person
der Gefangenen liegen,“ gestri-
chen.

d) Abs. 8 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Sind die Gefangenen darüber
hinaus gefesselt, sind sie ständig
zu beobachten; bei einer Fesse-
lung auf einer Fixierliege ist eine
Sitzwache durchzuführen.“

19. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 3 wird nach dem
Wort „wird“ die Angabe „oder sie
länger als 24 Stunden abgesondert
sind“ eingefügt.

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Besondere Sicherungsmaß-
nahmen dürfen nur so weit auf-
rechterhalten werden, wie es ihr
Zweck erfordert. Eine Überprü-
fung hat in angemessenen Abstän-
den zu erfolgen.“

c) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden
die Abs. 4 bis 6.

20. Nach § 52 Abs. 1 Satz 1 wird folgen-
der Satz eingefügt:

„Gleiches gilt, wenn Gefangene Be-
handlungsmaßnahmen, mit denen sie
sich zuvor einverstanden erklärt ha-
ben, mutwillig in Kenntnis der Tatsa-
che verweigern, dass die Anstalt hier-
für bereits nicht mehr rückgängig zu
machende Verpflichtungen eingegan-
gen ist.“

21. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden die Wörter
„aufgrund des Vollzugsplans“
gestrichen.

bb) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. ohne erforderliche Er-
laubnis nach § 20 Abs. 1
Gegenstände in die An-
stalt einbringen, einbrin-
gen lassen, annehmen,
besitzen oder abgeben,“

cc) In Nr. 5 wird das Wort „kon-
sumieren“ durch die Angabe
„herstellen, konsumieren
oder eine Kontrolle nach § 47
Abs. 2 verweigern oder mani-
pulieren“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 8 wird das Wort
„vier“ durch „zwei“ ersetzt.

22. Nach § 58 wird als § 58a eingefügt:

„§ 58a

Überprüfung anstaltsfremder
Personen

(1) Personen, die in der Anstalt tä-
tig werden sollen und die zur Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
und nicht im Auftrag einer anderen
Behörde Zugang begehren, können
zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen
werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Die Anstalt nimmt
hierzu mit Einwilligung der betroffe-
nen Person eine Zuverlässigkeits-
überprüfung vor. Sie darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Anstalt zu erfolgen. Die Vorschrif-
ten des Hessischen Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364) bleiben un-
berührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 33 Abs. 3 und 4 darf die Anstalt

500 Nr. 29 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 9. Dezember 2015



auch bei Personen, die die Zulassung
zum Gefangenenbesuch oder zum
Besuch der Anstalt begehren, mit ih-
rer Einwilligung eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung vornehmen. Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend; hierbei teilt
die Anstalt den in Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
genannten Behörden auch mit, für
welche Gefangenen die Person die
Zulassung zum Gefangenenbesuch
begehrt.

(3) Werden der Anstalt sicherheits-
relevante Erkenntnisse bekannt, wird
die betroffene Person nicht oder nur
unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über den Anlass der Zuverlässig-
keitsüberprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und die
Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der Ein-
willigungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen. Sie kann zudem wiederholt
werden, wenn neue sicherheitsre-
levante Erkenntnisse dies nahele-
gen.“

23. Dem § 60 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn ein nach Abs. 1
Nr. 1 und 2 zuständiges Gericht diese
Daten anfordert oder dies zur Erfül-
lung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessordnung
genannten Stelle im Rahmen eines
Besuchs der Anstalt erforderlich ist.“

24. In § 75 Abs. 1 Satz 2 werden nach
dem Wort „Vollzugsbedienstete“ die
Wörter „oder andere Vollzugsbehör-
den“ eingefügt.

25. § 76 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Fortbildungen und, soweit es die
Aufgabe erfordert, auch Praxisbera-
tung und Begleitung für die Bedien-
steten werden regelmäßig durchge-
führt.“

26. In § 83 wird die Angabe „Gesetz vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2274)“ durch
„Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474)“ ersetzt.

27. In § 84 Satz 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen
Jugendstrafvollzugsgesetzes

Das Hessische Jugendstrafvollzugsge-
setz vom 19. November 2007 (GVBl. I 
S. 758), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. März 2013 (GVBl. S. 46), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 58 die folgende Angabe
eingefügt:

„§ 58a Überprüfung anstaltsfremder
Personen“

2. In § 1 wird die Angabe „in der Fas-
sung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I
S. 3427), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 4. September 2012 (BGBl. I
S. 1854)“ gestrichen.

3. In § 8 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem
Wort „für“ die Wörter „die Aufnahme
und“ eingefügt.

4. § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Verlassen der Anstalt für eine
bestimmte Zeit ohne Auf-
sicht von Vollzugsbediensteten
(Ausgang) oder in Begleitung
einer von der Anstalt bestimm-
ten Person (Ausgang in Beglei-
tung),“

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Werden vollzugsöffnende Maß-
nahmen nach Satz 1 nicht ge-
währt, kann das Verlassen der An-
stalt unter ständiger und unmittel-
barer Aufsicht für eine bestimmte
Tageszeit (Ausführung) gestattet
werden. Dies ist ausgeschlossen,
wenn

1. konkrete Anhaltspunkte die
Gefahr begründen, dass die
Gefangenen sich trotz Siche-
rungsmaßnahmen dem Voll-
zug entziehen oder die Aus-
führung zu Straftaten miss-
brauchen werden oder

2. die zur Sicherung erforderli-
chen Maßnahmen den Zweck
der Ausführung gefährden.“

5. In § 15 Abs. 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „der Ausführung wegen Entwei-
chungs- oder Missbrauchsgefahr
nicht überwiegende“ durch die An-
gabe „nicht die in § 13 Abs. 3 Satz 3
genannten“ ersetzt.

6. § 18 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort
„Wohngruppe“ die Wörter „oder
von einzelnen Maßnahmen“ ein-
gefügt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Eine Wiederzulassung erfolgt,
wenn die in Satz 1 genannten
Gründe nicht mehr vorliegen.“
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7. § 20 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gefangene dürfen Gegenstän-
de nur mit Erlaubnis der jeweiligen
Anstalt in diese einbringen, einbrin-
gen lassen, annehmen, besitzen oder
abgeben. Die Erlaubnis ist, soweit
dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, bei Gegenständen im Sinne
von § 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zu
versagen, zurückzunehmen oder zu
widerrufen. Sie erlischt, wenn Gefan-
gene an Gegenständen Veränderun-
gen vornehmen, die geeignet sind,
die Sicherheit oder die Ordnung der
Anstalt zu gefährden. Die Erlaubnis
kann auf bestimmte Bereiche der An-
stalt beschränkt werden. Die Ertei-
lung oder das Fortbestehen einer Er-
laubnis kann insbesondere bei Elek-
trogeräten von auf Kosten der Gefan-
genen vorzunehmenden Sicherheits-
maßnahmen abhängig gemacht wer-
den. Ohne Erlaubnis dürfen sie Ge-
genstände von geringem Wert von
anderen Gefangenen annehmen; die
Anstalt kann Annahme und Besitz
auch dieser Gegenstände von ihrer
Erlaubnis abhängig machen oder
weitere Ausnahmen zulassen.“

8. In § 27 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe
„20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854)“ durch „23. Oktober 2012
(BGBl. I S. 2246)“ ersetzt.

9. In § 32 Abs. 2 Nr. 2 wird nach dem
Wort „haben“ das Wort „oder“ durch
ein Komma ersetzt und werden nach
den Wörtern „deren Eingliederung
behindern würden“ die Wörter „oder
der Kontakt geeignet ist, auf eine ex-
tremistische Verhaltensweise hinzu-
wirken“ eingefügt.

10. § 34 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. einer der in § 32 Abs. 2 genannten
Gründe vorliegt,“

11. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Ist ein Telekommunikati-
onssystem eingerichtet, kann au-
ßer in den Fällen des § 32 Abs. 3
und 4 die Teilnahme daran davon
abhängig gemacht werden, dass
die Gefangenen und die anderen
Gesprächsbeteiligten in eine mög-
liche stichprobenartige Überwa-
chung der Telekommunikation
einwilligen. Die Gesprächsbetei-
ligten sind auf die mögliche Über-
wachung unmittelbar nach Her-
stellung der Verbindung hinzu-
weisen.“

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den
Wort „zur“ das Wort „Fest-
stellung“ und ein Komma ein-
gefügt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

12. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Bemessung der Vergü-
tung nach Abs. 1 sind neun Pro-
zent der Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Buchs Sozialgesetz-
buch zugrunde zu legen (Eckver-
gütung). Ein Tagessatz ist der
zweihundertfünfzigste Teil der
Eckvergütung; die Vergütung
kann nach einem Stunden- oder
Minutensatz bemessen werden.“

b) In Abs. 3 Satz 2 werden nach den
Wort „festzusetzen“ die Wörter
„sowie die Vergütung im Zeit-
oder Leistungslohn und die Ge-
währung von Zulagen zu regeln“
eingefügt.

c) In Abs. 5 wird das Wort „kann“
durch „soll“ ersetzt.

13. In § 41 Abs. 4 wird die Angabe „Ge-
setz vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I
S. 2425)“ durch „Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)“ er-
setzt.

14. In § 43 Abs. 2 werden nach den Wör-
tern „gestatten, die“ die Wörter „dem
Zugangseinkauf,“ eingefügt.

15. § 45 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1
kann die Anstaltsleitung anordnen,
dass Gefangene bei der Aufnahme,
vor und nach Kontakten mit Besuchs-
personen sowie vor und nach jeder
Abwesenheit von der Anstalt nach
Abs. 2 zu durchsuchen sind; im Ein-
zelfall unterbleibt eine Entkleidung,
wenn aufgrund besonderer Umstände
eine Gefahr für die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt fernliegend er-
scheint.“

16. Dem § 46 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Räumen Gefangene bei einem
positiven Kontrollergebnis den Sucht-
mittelmissbrauch oder bei Verdacht
der Manipulation der Probe die Mani-
pulation nicht ein, ist eine Kontrollun-
tersuchung durch ein externes Fach-
labor durchzuführen. Bestätigt sich
das positive Kontrollergebnis oder die
Manipulation der Probe, haben die
Gefangenen die Kosten für die zu-
sätzliche Untersuchung zu tragen.“

17. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Gleiches gilt für Maßnahmen
nach Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4, wenn
Gefangene auf eine extremistische
Verhaltensweise hinwirken.“

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Bei einer Ausführung, Vor-
führung oder beim Transport von
Gefangenen, deren Eignung für
vollzugsöffnende Maßnahmen
nach § 13 Abs. 3 Satz 1 nicht fest-
gestellt ist, ist die Fesselung auch
dann zulässig, wenn die vorgese-
hene Bewachung durch Bediens-
tete nicht ausreicht, die Gefahr ei-
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ner Entweichung oder eines An-
griffs auf Personen zu beseitigen.
Eine Bewachung im Sinne des
Satz 1 ist in der Regel nicht ausrei-
chend, wenn

1. noch mehr als 24 Monate Ju-
gendstrafe bis zum voraus-
sichtlichen Entlassungszeit-
punkt oder bis zum Beginn
des Vollzugs einer Maßregel
der Besserung und Sicherung
zu vollziehen sind,

2. aufgrund der Kurzfristigkeit
der Notwendigkeit der Maß-
nahme, insbesondere in Fäl-
len der medizinischen Versor-
gung, eine Bewertung der
Gesamtumstände nicht mög-
lich ist oder

3. die Maßnahme an einem Ort
durchgeführt wird, an dem
sich die tatsächlichen Verhält-
nisse nicht mit der erforderli-
chen Sicherheit vorher be-
stimmen lassen,

es sei denn besondere Umstände
lassen im Einzelfall die in Satz 1
genannten Gefahren auch ohne
Fesselung fernliegend erscheinen.
Eine Fesselung ist bei Ausführun-
gen, die der Vorbereitung der Ent-
lassung nach § 16 Abs. 1 dienen,
nur zulässig, wenn dies zur Ab-
wehr der in Satz 1 genannten Ge-
fahren unerlässlich ist.“

c) Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Eine Absonderung von
mehr als 24 Stunden ist nur zuläs-
sig, wenn dies unerlässlich ist. Sie
darf ununterbrochen nicht länger
als eine Woche andauern. Eine
Absonderung von mehr als vier
Wochen innerhalb von zwölf Mo-
naten bedarf der Zustimmung der
Aufsichtsbehörde.“

d) Abs. 8 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sind die Gefangenen darü-
ber hinaus gefesselt, sind sie
ständig zu beobachten; bei ei-
ner Fesselung auf einer Fi-
xierliege ist eine Sitzwache
durchzuführen.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

18. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Besondere Sicherungsmaß-
nahmen dürfen nur so weit auf-
rechterhalten werden, wie es ihr
Zweck erfordert. Eine Überprü-
fung hat in angemessenen Abstän-
den zu erfolgen.“

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und in Satz 1 wird das Wort „Ein-
zelhaft“ durch die Angabe „Ab-
sonderung von mehr als 24 Stun-
den“ ersetzt.

c) Die bisherigen Abs. 4 und 5 wer-
den die Abs. 5 und 6.

19. Nach § 51 Abs. 1 Satz 1 wird folgen-
der Satz eingefügt:

„Gleiches gilt, wenn Gefangene Be-
handlungsmaßnahmen, mit denen sie
sich zuvor einverstanden erklärt ha-
ben, mutwillig in Kenntnis der Tatsa-
che verweigern, dass die Anstalt hier-
für bereits nicht mehr rückgängig zu
machende Verpflichtungen eingegan-
gen ist.“

20. § 55 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. ohne erforderliche Erlaubnis
nach § 20 Abs. 1 Gegenstän-
de in die Anstalt einbringen,
einbringen lassen, annehmen,
besitzen oder abgeben,“

b) In Nr. 5 wird das Wort „konsumie-
ren“ durch die Angabe „herstel-
len, konsumieren oder eine Kon-
trolle nach § 46 Abs. 2 verweigern
oder manipulieren“ ersetzt.

21. Nach § 58 wird als § 58a eingefügt:

„§ 58a

Überprüfung anstaltsfremder
Personen

(1) Personen, die in der Anstalt tä-
tig werden sollen und die zur Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
und nicht im Auftrag einer anderen
Behörde Zugang begehren, können
zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen
werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Die Anstalt nimmt
hierzu mit Einwilligung der betroffe-
nen Person eine Zuverlässigkeits-
überprüfung vor. Sie darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Anstalt zu erfolgen. Die Vorschrif-
ten des Hessischen Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364) bleiben un-
berührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 32 Abs. 3 und 4 darf die Anstalt
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Gefangenenbesuch oder zum
Besuch der Anstalt begehren, mit ih-
rer Einwilligung eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung vornehmen. Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend; hierbei teilt
die Anstalt den in Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
genannten Behörden auch mit, für
welche Gefangenen die Person die
Zulassung zum Gefangenenbesuch
begehrt.
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(3) Werden der Anstalt sicherheits-
relevante Erkenntnisse bekannt, wird
die betroffene Person nicht oder nur
unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über den Anlass der Zuverlässig-
keitsüberprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und die
Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der Ein-
willigungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen. Sie kann zudem wiederholt
werden, wenn neue sicherheitsrele-
vante Erkenntnisse dies nahelegen.“

22. Dem § 60 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn ein nach Abs. 1
Nr. 1 und 2 zuständiges Gericht diese
Daten anfordert oder dies zur Erfül-
lung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessordnung
genannten Stelle im Rahmen eines
Besuchs der Anstalt erforderlich ist.“

23. In § 71 Abs. 1 Satz 2 werden nach
dem Wort „Vollzugsbedienstete“ die
Wörter „oder andere Vollzugsbehör-
den“ eingefügt.

24. In § 79 Abs. 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen
Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

Das Hessische Untersuchungshaftge-
setz vom 28. Juni 2010 (GVBl. I S. 185,
208), geändert durch Gesetz vom 5. März
2013 (GVBl. S. 46), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe zu § 21 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 21a Eigengeld, Kosten“

b) Nach der Angabe zu § 54 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 54a Überprüfung 
anstaltsfremder Personen“

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Untersuchungsgefangene
dürfen Gegenstände nur mit Er-
laubnis der jeweiligen Anstalt in
diese einbringen, einbringen las-
sen, annehmen, besitzen oder ab-
geben. Die Erlaubnis ist, soweit
dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, bei Gegenständen im Sin-
ne von § 11 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 zu versagen, zurückzuneh-
men oder zu widerrufen. Sie er-
lischt, wenn Untersuchungsgefan-
gene an Gegenständen Verände-
rungen vornehmen, die geeignet
sind, die Sicherheit oder die Ord-
nung der Anstalt zu gefährden.
Die Erlaubnis kann auf bestimmte
Bereiche der Anstalt beschränkt
werden. Die Erteilung oder das
Fortbestehen einer Erlaubnis kann
insbesondere bei Elektrogeräten
von auf Kosten der Untersu-
chungsgefangenen vorzunehmen-
den Sicherheitsmaßnahmen ab-
hängig gemacht werden. Ohne Er-
laubnis dürfen sie Gegenstände
von geringem Wert von anderen
Untersuchungsgefangenen anneh-
men; die Anstalt kann Annahme
und Besitz auch dieser Gegenstän-
de von ihrer Erlaubnis abhängig
machen oder weitere Ausnahmen
zulassen.“

b) Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.

3. In § 14 Abs. 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „Geld oder zweckgebunden über-
wiesenem Geld“ durch das Wort „Ei-
gengeld“ ersetzt.

4. § 15 Satz 2 wird aufgehoben.

5. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Bemessung der Vergü-
tung nach Abs. 1 sind neun Pro-
zent der Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Buchs Sozialgesetz-
buch zugrunde zu legen (Eckver-
gütung). Ein Tagessatz ist der
zweihundertfünfzigste Teil der
Eckvergütung; die Vergütung
kann nach einem Stunden- oder
Minutensatz bemessen werden.“

b) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem
Wort „festzusetzen“ die Wörter
„sowie die Vergütung im Zeit-
oder Leistungslohn und die Ge-
währung von Zulagen zu regeln“
eingefügt.

c) In Abs. 5 wird das Wort „kann“
durch „soll“ ersetzt.

6. Nach § 21 wird als § 21a eingefügt:

„§ 21a

Eigengeld, Kosten

(1) Vergütungen nach § 21 sowie
Gelder, die Untersuchungsgefangene
in die Anstalt einbringen oder die für
sie von Dritten eingebracht oder
überwiesen werden, sind als Eigen-
geld gutzuschreiben. Die Untersu-
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chungsgefangenen können über ihr
Eigengeld verfügen.

(2) Untersuchungsgefangene kön-
nen an den über die Grundversor-
gung der Anstalt hinausgehenden
Kosten des Justizvollzugs angemes-
sen beteiligt werden. Sie haben fer-
ner die Kosten zu tragen, die durch
die Inanspruchnahme gewünschter
Leistungen der Anstalt oder von ihr
vermittelter Leistungen Dritter entste-
hen.“

7. § 25 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Als neue Nr. 2 wird eingefügt:

„2. zu Personen, die nicht An-
gehörige der oder des Unter-
suchungsgefangenen im Sin-
ne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des
Strafgesetzbuchs sind, wenn
der Kontakt geeignet ist, auf
eine extremistische Verhal-
tensweise hinzuwirken,“

b) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3.

8. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter
„aus Gründen der Sicherheit und
Ordnung der Anstalt“ durch die
Angabe „wegen eines in § 25 
Abs. 2 genannten Grundes“ er-
setzt.

b) Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. es die Aufgabe des Untersu-
chungshaftvollzugs erfordert
oder einer der in § 25 Abs. 2
genannten Gründe vorliegt,“

9. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Ist ein Telekommunikati-
onssystem eingerichtet, kann au-
ßer in den Fällen des § 25 Abs. 3
und 4 die Teilnahme daran davon
abhängig gemacht werden, dass
die Untersuchungsgefangenen
und die anderen Gesprächsbetei-
ligten in eine mögliche stichpro-
benartige Überwachung der Tele-
kommunikation einwilligen. Die
Gesprächsbeteiligten sind auf die
mögliche Überwachung unmittel-
bar nach Herstellung der Verbin-
dung hinzuweisen.“

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den
Wort „zur“ das Wort „Fest-
stellung“ und ein Komma ein-
gefügt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

10. § 31 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1
kann die Anstaltsleitung anordnen,
dass Untersuchungsgefangene bei
der Aufnahme, vor und nach Kontak-
ten mit Besuchspersonen sowie vor
und nach jeder Abwesenheit von der

Anstalt nach Abs. 2 zu durchsuchen
sind; im Einzelfall unterbleibt eine
Entkleidung, wenn aufgrund beson-
derer Umstände eine Gefahr für die
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
fernliegend erscheint.“

11. Dem § 32 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Räumen Untersuchungsgefan-
gene bei einem positiven Kontroller-
gebnis den Suchtmittelmissbrauch
oder bei Verdacht der Manipulation
der Probe die Manipulation nicht ein,
ist eine Kontrolluntersuchung durch
ein externes Fachlabor durchzufüh-
ren. Bestätigt sich das positive Kon-
trollergebnis oder die Manipulation
der Probe, haben die Untersuchungs-
gefangenen die Kosten für die zusätz-
liche Untersuchung zu tragen.“

12. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Gleiches gilt für Maßnahmen
nach Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4, wenn
Untersuchungsgefangene auf eine
extremistische Verhaltensweise
hinwirken.“

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Bei einer Ausführung, Vor-
führung oder beim Transport ist
die Fesselung auch dann zulässig,
wenn die vorgesehene Bewa-
chung durch Bedienstete nicht
ausreicht, die Gefahr einer Ent-
weichung oder eines Angriffs auf
Personen zu beseitigen. Eine Be-
wachung im Sinne des Satz 1 ist in
der Regel nicht ausreichend, wenn

1. der Untersuchungshaft ein
Haftgrund nach § 112 Abs. 2
Nr. 1 oder 2 oder Abs. 3 der
Strafprozessordnung zugrun-
de liegt,

2. aufgrund der Kurzfristigkeit
der Notwendigkeit der Maß-
nahme, insbesondere in Fäl-
len der medizinischen Versor-
gung, eine Bewertung der
Gesamtumstände nicht mög-
lich ist oder

3. die Maßnahme an einem Ort
durchgeführt wird, an dem
sich die tatsächlichen Verhält-
nisse nicht mit der erforderli-
chen Sicherheit vorher be-
stimmen lassen,

es sei denn das Gericht hat etwas
anderes angeordnet oder besonde-
re Umstände lassen im Einzelfall
die in Satz 1 genannten Gefahren
auch ohne Fesselung fernliegend
erscheinen.“

c) In Abs. 7 wird das Wort „vierund-
zwanzig“ durch die Angabe „24“
ersetzt und werden die Wörter
„aus Gründen, die in der Person
der Untersuchungsgefangenen lie-
gen,“ gestrichen.
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d) Abs. 8 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:
„Sind die Untersuchungsgefange-
nen darüber hinaus gefesselt, sind
sie ständig zu beobachten; bei ei-
ner Fesselung auf einer Fixierliege
ist eine Sitzwache durchzu-
führen.“

13. § 36 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 Satz 3 wird nach dem

Wort „wird“ die Angabe „oder sie
länger als 24 Stunden abgesondert
sind“ eingefügt.

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:
„(3) Besondere Sicherungsmaß-

nahmen dürfen nur so weit auf-
rechterhalten werden, wie es ihr
Zweck erfordert. Eine Überprü-
fung hat in angemessenen Abstän-
den zu erfolgen.“

c) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden
die Abs. 4 bis 6.

14. In § 38 Abs. 4 wird die Angabe „Ge-
setz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2274)“ durch „Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)“ er-
setzt.

15. § 40 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. ohne erforderliche Er-

laubnis nach § 12 Abs. 1
Gegenstände in die An-
stalt einbringen, einbrin-
gen lassen, annehmen,
besitzen oder abgeben,“

bb) In Nr. 5 wird das Wort „kon-
sumieren“ durch die Angabe
„herstellen, konsumieren
oder eine Kontrolle nach § 32
Abs. 2 verweigern oder mani-
pulieren“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 8 wird das Wort
„vier“ durch „zwei“ ersetzt.

16. In § 43 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„in der Fassung vom 11. Dezember
1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2280),“ gestrichen.

17. § 48 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 wird das Wort „Minder-

jährige“ durch „Junge“ ersetzt.
b) Abs. 3 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3.
d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4

und die Angabe „geändert durch
Gesetz vom 28. Juni 2010 (GVBl. I
S. 185)“ wird durch „zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30. Novem-
ber 2015 (GVBl. S. 498)“ ersetzt.

18. Nach § 54 wird als § 54a eingefügt:
„§ 54a

Überprüfung anstaltsfremder Personen
(1) Personen, die in der Anstalt tä-

tig werden sollen und die zur Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen
und nicht im Auftrag einer anderen

Behörde Zugang begehren, können
zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen
werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Die Anstalt nimmt
hierzu mit Einwilligung der betroffe-
nen Person eine Zuverlässigkeits-
überprüfung vor. Sie darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Anstalt zu erfolgen. Die Vorschrif-
ten des Hessischen Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 364) bleiben un-
berührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 25 Abs. 3 und 4 darf die Anstalt
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Besuch von Untersuchungsge-
fangenen oder zum Besuch der An-
stalt begehren, mit ihrer Einwilligung
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung
vornehmen. Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend; hierbei teilt die Anstalt
den in Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 genannten
Behörden auch mit, für welche Unter-
suchungsgefangenen die Person die
Zulassung zum Besuch begehrt.

(3) Werden der Anstalt sicherheits-
relevante Erkenntnisse bekannt, wird
die betroffene Person nicht oder nur
unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über den Anlass der Zuverlässig-
keitsüberprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und die
Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der Ein-
willigungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen. Sie kann zudem wiederholt
werden, wenn neue sicherheitsrele-
vante Erkenntnisse dies nahelegen.“

19. Dem § 56 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn ein nach Abs. 1
Nr. 1 und 2 zuständiges Gericht diese
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Daten anfordert oder dies zur Erfül-
lung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessordnung
genannten Stelle im Rahmen eines
Besuchs der Anstalt erforderlich ist.“

20. In § 66 Abs. 1 Satz 2 werden nach
dem Wort „Vollzugsbedienstete“ die
Wörter „oder andere Vollzugsbehör-
den“ eingefügt.

21. § 67 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Fortbildungen und, soweit es die
Aufgabe erfordert, auch Praxisbera-
tung und Begleitung für die Bediens-
teten werden regelmäßig durchge-
führt.“

22. In § 74 Satz 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung des Hessischen 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes

Das Hessische Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetz vom 5. März 2013
(GVBl. 2013 S. 46) wird wie folgt geän-
dert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 58 folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 58a Überprüfung einrichtungs-
fremder Personen“

2. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 wird das
Wort „besonderer“ gestrichen.

b) In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe
„Der Entscheidung über die Ge-
währung vollzugsöffnender Maß-
nahmen nach Abs. 3 sind“ durch
„Wenn die Einrichtung erwägt,
vollzugsöffnende Maßnahmen
nach Abs. 3 zu gewähren, sind der
Entscheidung“ ersetzt.

3. § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Untergebrachte dürfen Ge-
genstände nur mit Erlaubnis der je-
weiligen Einrichtung in diese einbrin-
gen, einbringen lassen, annehmen, in
Besitz haben oder abgeben. Die Er-
laubnis ist, soweit dieses Gesetz
nichts anderes bestimmt, bei Gegen-
ständen im Sinne Abs. 1 Satz 2 zu
versagen, zurückzunehmen oder zu
widerrufen. Sie erlischt, wenn Unter-
gebrachte an Gegenständen Verän-
derungen vornehmen, die geeignet
sind, die Sicherheit oder in schwer-
wiegender Weise die Ordnung der
Einrichtung zu gefährden. Die Er-
laubnis kann auf bestimmte Bereiche
der Einrichtung beschränkt werden.
Die Erteilung oder das Fortbestehen
einer Erlaubnis kann insbesondere
bei Elektrogeräten von auf Kosten der

Untergebrachten vorzunehmenden
Sicherheitsmaßnahmen abhängig ge-
macht werden. Ohne Erlaubnis dür-
fen sie Gegenstände von geringem
Wert von anderen Untergebrachten
annehmen; die Einrichtung kann An-
nahme und Besitz auch dieser Ge-
genstände von ihrer Erlaubnis abhän-
gig machen oder weitere Ausnahmen
zulassen.“

4. In § 33 Abs. 2 Nr. 2 wird nach dem
Wort „haben“ das Wort „oder“ durch
ein Komma ersetzt und werden nach
den Wörtern „gefährdet würde“ die
Wörter „oder der Kontakt geeignet
ist, auf eine extremistische Verhal-
tensweise hinzuwirken“ eingefügt.

5. § 35 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. einer der in § 33 Abs. 2 genannten
Gründe vorliegt,“

6. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) Ist ein Telekommunikati-
onssystem eingerichtet, kann au-
ßer in den Fällen des § 33 Abs. 3
und 4 die Teilnahme daran, wenn
Anhaltspunkte für eine die Sicher-
heit der Einrichtung gefährdende
Nutzung durch die Untergebrach-
ten bestehen, davon abhängig ge-
macht werden, dass die Unterge-
brachten und die anderen Ge-
sprächsbeteiligten in eine mögli-
che stichprobenartige Überwa-
chung der Telekommunikation
einwilligen. Die Gesprächsbetei-
ligten sind auf die mögliche Über-
wachung unmittelbar nach Her-
stellung der Verbindung hinzu-
weisen.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5
und wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den
Wort „zur“ das Wort „Fest-
stellung“ und ein Komma ein-
gefügt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

7. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Bemessung der Vergü-
tung nach Abs. 1 sind 16 Prozent
der Bezugsgröße nach § 18 des
Vierten Buchs Sozialgesetzbuch
zugrunde zu legen (Eckvergü-
tung). Ein Tagessatz ist der zwei-
hundertfünfzigste Teil der Eckver-
gütung; die Vergütung kann nach
einem Stunden- oder Minutensatz
bemessen werden.“

b) In Abs. 4 Satz 2 werden nach dem
Wort „festzusetzen“ die Wörter
„sowie die Vergütung im Zeit-
oder Leistungslohn und die Ge-
währung von Zulagen zu regeln“
eingefügt.

c) In Abs. 6 wird das Wort „kann“
durch „soll“ ersetzt.
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8. In § 39 Abs. 2 wird die Angabe 
„5. März 2013 (GVBl S. 46)“ durch
„30. November 2015 (GVBl. S. 498)“
ersetzt.

9. § 46 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1

kann die Leitung der Einrichtung an-
ordnen, dass Untergebrachte bei der
Aufnahme, vor und nach Kontakten
mit Besuchspersonen sowie vor und
nach jeder Abwesenheit von der Ein-
richtung nach Abs. 2 zu durchsuchen
sind; im Einzelfall unterbleibt eine
Entkleidung, wenn aufgrund beson-
derer Umstände eine Gefahr für die
Sicherheit oder Ordnung der Einrich-
tung fernliegend erscheint.“

10. Dem § 47 wird als Abs. 4 angefügt:
„(4) Räumen Untergebrachte bei

einem positiven Kontrollergebnis den
Suchtmittelmissbrauch oder bei Ver-
dacht der Manipulation der Probe die
Manipulation nicht ein, ist eine Kon-
trolluntersuchung durch ein externes
Fachlabor durchzuführen. Bestätigt
sich das positive Kontrollergebnis
oder die Manipulation der Probe, ha-
ben die Untergebrachten die Kosten
für die zusätzliche Untersuchung zu
tragen.“

11. § 50 wird wie folgt geändert:
a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz

angefügt:
„Gleiches gilt für Maßnahmen
nach Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4, wenn
Untergebrachte auf eine extremi-
stische Verhaltensweise hinwir-
ken.“

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Bei einer Ausführung, Vor-

führung oder beim Transport von
Untergebrachten, deren Eignung
für vollzugsöffnende Maßnahmen
nach § 13 Abs. 3 nicht festgestellt
ist, ist die Fesselung auch dann
zulässig, wenn die vorgesehene
Bewachung durch Bedienstete
nicht ausreicht, die Gefahr einer
Entweichung oder eines Angriffs
auf Personen zu beseitigen. Eine
Bewachung im Sinne des Satz 1 ist
in der Regel nicht ausreichend,
wenn
1. aufgrund der Kurzfristigkeit

der Notwendigkeit der Maß-
nahme, insbesondere in Fäl-
len der medizinischen Versor-
gung, eine Bewertung der
Gesamtumstände nicht mög-
lich ist oder

2. die Maßnahme an einem Ort
durchgeführt wird, an dem
sich die tatsächlichen Verhält-
nisse nicht mit der erforderli-
chen Sicherheit vorher be-
stimmen lassen,

es sei denn besondere Umstände
lassen im Einzelfall die in Satz 1
genannten Gefahren auch ohne
Fesselung fernliegend erscheinen.
Eine Fesselung ist bei Ausführun-

gen, die der Vorbereitung der Ent-
lassung nach § 16 Abs. 1 dienen,
nur zulässig, wenn dies zur Ab-
wehr der in Satz 1 genannten Ge-
fahren unerlässlich ist.“

c) In Abs. 7 wird das Wort „vierund-
zwanzig“ durch die Angabe „24“
ersetzt und werden die Wörter
„aus Gründen, die in der Person
der Untergebrachten liegen,“ ge-
strichen.

d) Abs. 8 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Sind die Untergebrachten darü-
ber hinaus gefesselt, sind sie stän-
dig zu beobachten; bei einer Fes-
selung auf einer Fixierliege ist ei-
ne Sitzwache durchzuführen.“

12. Nach § 52 Abs. 1 Satz 1 wird folgen-
der Satz eingefügt:

„Gleiches gilt, wenn Untergebrachte
Behandlungsmaßnahmen, mit denen
sie sich zuvor einverstanden erklärt
haben, mutwillig in Kenntnis der Tat-
sache verweigern, dass die Einrich-
tung hierfür bereits nicht mehr rück-
gängig zu machende Verpflichtungen
eingegangen ist.“

13. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. ohne erforderliche Er-
laubnis nach § 20 Abs. 2
Gegenstände in die Ein-
richtung einbringen, ein-
bringen lassen, anneh-
men, besitzen oder ab-
geben,“

bb) In Nr. 4 wird das Wort „konsu-
mieren“ durch die Angabe
„herstellen, konsumieren oder
eine Kontrolle nach § 47 Abs. 2
verweigern oder manipulie-
ren“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 6 wird das Wort
„vier“ durch „zwei“ ersetzt.

14. Nach § 58 wird als § 58a eingefügt:

„§ 58a

Überprüfung einrichtungsfremder
Personen

(1) Personen, die in der Einrich-
tung tätig werden sollen und die zur
Einrichtung oder Aufsichtsbehörde
nicht in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen und nicht im Auf-
trag einer anderen Behörde Zugang
begehren, können zu diesen Tätig-
keiten nur zugelassen werden, wenn
keine Sicherheitsbedenken bestehen.
Die Einrichtung nimmt hierzu mit
Einwilligung der betroffenen Person
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung
vor. Sie darf dazu

1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes einholen,

2. Erkenntnisse der Polizeibehörden
und, soweit im Einzelfall erforder-
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lich, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz abfragen.

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, bei-
spielsweise bei kurzfristig notwendi-
gen Reparaturarbeiten, nicht möglich,
hat eine entsprechende Beaufsichti-
gung der Person bei der Tätigkeit in
der Einrichtung zu erfolgen. Die 
Vorschriften des Hessischen Si-
cherheitsüberprüfungsgesetzes vom
19. Dezember 2014 (GVBl. S. 364)
bleiben unberührt.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 33 Abs. 3 und 4 darf die Einrichtung
auch bei Personen, die die Zulassung
zum Besuch von Untergebrachten
oder zum Besuch der Einrichtung be-
gehren, mit ihrer Einwilligung eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung vorneh-
men. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend;
hierbei teilt die Einrichtung den in
Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 genannten Behör-
den auch mit, für welche Unterge-
brachten die Person die Zulassung
zum Besuch begehrt.

(3) Werden der Einrichtung sicher-
heitsrelevante Erkenntnisse bekannt,
wird die betroffene Person nicht oder
nur unter Beschränkungen zu der Tä-
tigkeit oder dem Besuch zugelassen.
Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person eine Einwilligung in eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwei-
gert.

(4) Personen nach Abs. 1 und 2
sind über den Anlass der Zuverlässig-
keitsüberprüfung, ihren möglichen
Umfang nach Abs. 1 und 2 und die
Rechtsfolgen nach Abs. 3 mit der Ein-
willigungsanfrage zu belehren.

(5) Im Rahmen der Überprüfung
bekannt gewordene Daten dürfen,
soweit nicht aufgrund einer anderen
gesetzlichen Vorschrift ihre Übermitt-
lung gestattet oder vorgeschrieben
ist, mit Ausnahme des für die Über-
prüfung einer Entscheidung nach
Abs. 3 zuständigen Gerichts nicht an
Dritte übermittelt werden.

(6) Die Zuverlässigkeitsüberprü-
fung ist in der Regel nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren zu wieder-
holen. Sie kann zudem wiederholt
werden, wenn neue sicherheitsrele-
vante Erkenntnisse dies nahelegen.“

15. Dem § 60 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn ein nach Abs. 1
Nr. 1 und 2 zuständiges Gericht diese

Daten anfordert oder dies zur Erfül-
lung der Aufgaben einer in § 119
Abs. 4 Nr. 13 der Strafprozessordnung
genannten Stelle im Rahmen eines
Besuchs der Einrichtung erforderlich
ist.“

16. In § 70 Abs. 1 Satz 3 werden nach
dem Wort „Bedienstete“ die Wörter
„oder andere Vollzugsbehörden“ ein-
gefügt.

17. In § 78 wird die Angabe „Gesetz vom
5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2425)“
durch „Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474)“ ersetzt.

18. In § 80 Satz 2 wird die Angabe
„2018“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 55)

Änderung der
Anstaltsbeiräteverordnung

§ 1 Abs. 1 Satz 1 der Anstaltsbeiräte-
verordnung vom 9. September 2013
(GVBl. S. 559) wird wie folgt gefasst:

„Der in Anstalten und Einrichtungen zum
Vollzug

1. der Jugendstrafe und der Freiheits-
strafe nach § 114 des Jugendgerichts-
gesetzes,

2. der Freiheitsstrafe,

3. der Untersuchungshaft,

4. der Sicherungsverwahrung,

5. des Jugendarrests

zu bildende ehrenamtliche Beirat besteht
bei den Justizvollzugsanstalten Butzbach,
Darmstadt, Frankfurt am Main I, Frank-
furt am Main IV, Hünfeld, Kassel I und
Weiterstadt aus sieben, im Übrigen aus
fünf Mitgliedern.“

Artikel 6

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 5 die Anstaltsbeirä-
teverordnung geändert wird, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stelle, die Ver-
ordnung künftig zu ändern oder aufzuhe-
ben, unberührt.

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 30. November 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z

K ü h n e - H ö r m a n n

5) Ändert FFN 324-49



510 Nr. 29 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 9. Dezember 2015

Artikel 11)

Änderung des Hessischen
Hochschulgesetzes

Das Hessische Hochschulgesetz vom
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 218), wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt
gefasst:

„§ 15 Studiengänge, 
Teilzeitstudium“

b) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt
gefasst:

„§ 23 Einstufungsprüfung, 
Eignungsprüfung“

c) Die Angabe zu § 64 wird wie folgt
gefasst:

„§ 64 Entwicklungszusagen,
Qualifikationsprofessur“

d) Die Angabe zu § 75 wird wie folgt
gefasst:

„§ 75 Studentische Hilfskräfte“

e) Die Angaben zu den §§ 96 bis 103
werden durch die folgenden An-
gaben ersetzt:

„§ 96 Staatliche Hochschule 
für Bildende Künste in 
Frankfurt am Main 
– Städelschule –

§ 97 Verträge mit den Kirchen
und Rechtsstellung der
kirchlichen theologischen
Hochschulen

§ 98 Verleihungsform

§ 99 Gebührenfreiheit

§ 100 Ministerium

§ 101 Fortbestehen bisherigen
Rechts

§ 102 Inkrafttreten“

2. In § 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „Mitglieder der Hochschule“
durch „Mitglieder und Angehörigen
der Hochschulen“ ersetzt.

3. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden die Wörter „Justus
Liebig-Universität“ durch „Justus-
Liebig-Universität“ ersetzt.

b) In Nr. 3 werden die Wörter „die
Fachhochschulen:“ durch „die
Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften (Fachhochschulen):“
und die Wörter „Fachhochschule

Frankfurt am Main“ durch
„Frankfurt University of Applied
Sciences“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Die Hochschulen fördern
die internationale, insbesondere
die europäische Zusammenarbeit
im Hochschulbereich und den
Austausch zwischen deutschen
und ausländischen Hochschulen.
Sie berücksichtigen die besonde-
ren Bedürfnisse ausländischer Stu-
dierender und Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler und för-
dern deren Integration in allen Be-
reichen der Hochschule.“

b) In Abs. 8 werden nach dem Wort
„Bildungseinrichtungen“ die Wör-
ter „sowie den Studentenwerken“
eingefügt.

c) In Abs. 9 Satz 1 wird die Angabe
„17. Dezember 2007 (GVBl. I 
S. 908)“ durch „26. Juni 2013
(GVBl. S. 447)“ ersetzt.

5. § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften ermöglicht
durch anwendungsbezogene Lehre,
Forschung und Entwicklung eine wis-
senschaftliche oder künstlerische
Ausbildung, die zur selbstständigen
Anwendung wissenschaftlicher und
künstlerischer Erkenntnisse und Me-
thoden in der beruflichen Praxis befä-
higt. Sie beteiligt sich im Rahmen ko-
operativer Promotionen mit Universi-
täten und Kunsthochschulen an der
Heranbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Darüber hinaus kann
der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften durch besonderen Verlei-
hungsakt des Ministeriums ein befris-
tetes und an Bedingungen geknüpf-
tes Promotionsrecht für solche Fach-
richtungen zuerkannt werden, in de-
nen sie eine ausreichende For-
schungsstärke nachgewiesen hat.“

6. In § 5 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe
„16. September 2011 (GVBl. I 
S. 402)“ durch „24. März 2015 (GVBl.
S. 118)“ ersetzt.

7. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „9. Juli
2009 (GVBl. I S. 253)“ durch 
„13. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 622)“ ersetzt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe „20. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2854).“
durch „25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749),“ ersetzt.1) Ändert FFN 70-258

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften

Vom 30. November 2015
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c) Als Nr. 5 wird angefügt:

„5. Durchführung des Stipen-
dienprogramm-Gesetzes vom
21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957),
zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23. Dezember 2014
(BGBl. I S. 2475).“

8. In § 7 Abs. 2 Satz 4 werden die Wör-
ter „der internationalen Zusammen-
arbeit“ durch „von Internationalisie-
rung und interkultureller Integration“
ersetzt.

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter
„internationaler Zusammenarbeit“
durch „Internationalisierung und
interkultureller Integration“ er-
setzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird der Punkt am
Ende durch ein Semikolon er-
setzt.

bb) In dem bisherigen Satz 2 wird
das Wort „Bei“ durch „bei“
und das Semikolon durch ei-
nen Punkt ersetzt.

c) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die Hochschulen stellen
die systematische Erfassung und
Bearbeitung von Beschwerden
Studierender nach einheitlichen
Maßstäben sicher.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5
und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Sie berichten“ durch „Die
Hochschulen berichten dem
Ministerium“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Angabe
„Abs. 3“ durch „Abs. 4“ und
der Punkt am Ende durch ein
Semikolon und die Wörter
„das Ministerium übermittelt
die Berichte an den Landtag.“
ersetzt.

cc) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

„Berichte nach § 7 Abs. 3 
Satz 2, § 29 Abs. 8 und § 37
Abs. 1 Satz 2 können mit den
Berichten nach Satz 2 verbun-
den werden.“

f) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

g) Als Abs. 7 und 8 werden angefügt:

„(7) Die Hochschulen dürfen
personenbezogene Daten ihrer
ehemaligen Mitglieder und Ange-
hörigen nutzen, soweit dies aus-
schließlich zum Zwecke der Befra-
gung im Rahmen der Qualitätssi-
cherung, des Berichtswesens und
von Evaluationen oder zur Pflege
der Verbindung mit diesen Perso-
nen erforderlich ist und diese nicht
widersprechen. Die Befragten sind
auf die Freiwilligkeit ihrer Anga-

ben und die Möglichkeit zum Wi-
derspruch der Nutzung hinzuwei-
sen. Das Nähere regelt die Hoch-
schule durch Satzung.

(8) Die Hochschulen können für
sich selbst oder übergreifend im
Verbund mit weiteren Hochschu-
len und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen Forschungs-
informationssysteme aufbauen und
betreiben. Sie können zu diesem
Zweck auch personenbezogene
Daten erheben und verarbeiten.
Das Nähere zu Umfang und Inhalt
regelt die für das Hochschulwesen
zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister durch
Rechtsverordnung.“

10. In § 14 Satz 3 wird das Wort „Frauen-
anteil“ durch die Wörter „Frauen-
oder Männeranteil jeweils“ ersetzt.

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Studiengänge, Teilzeitstudium“

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem
Wort „wechselnde“ ein Kom-
ma und die Wörter „aufeinan-
der abgestimmte“ eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Hochschulen treffen mit
dem Ministerium Vereinba-
rungen über Modellversuche
zu einem Orientierungsstudi-
um in geeigneten Studien-
gängen; die Modellversuche
sind zu evaluieren.“

c) In Abs. 2 wird das Wort „Grund-
ständige“ gestrichen.

12. Dem § 17 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) In der Forschung sind Tierver-
suche nur dann zulässig, wenn sie
nicht durch alternative Verfahren zur
Vermeidung, Verringerung und Ver-
feinerung von Tierversuchen ersetzt
werden können. Die für das Hoch-
schulwesen zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister
regelt durch Rechtsverordnung im
Einvernehmen mit der für Tierschutz
zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister den Um-
fang der Dokumentations- und Be-
richtspflichten über die Umsetzung
des nach Satz 1 geltenden Prinzips.
Die auf dieser Grundlage erstellten
Berichte werden dem Senat vorge-
legt.“

13. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „so-
wie“ gestrichen und nach dem
Wort „Aufgaben“ werden die
Wörter „sowie in der beruflichen
Praxis und Ausbildung erfahrene
Personen, die von der Dekanin
oder dem Dekan mit der Abnahme
einer Prüfungsleistung beauftragt
wurden,“ eingefügt.
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b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 59 Abs. 3 Satz 4 gilt entspre-
chend.“

c) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) An einer anderen Hoch-
schule oder staatlichen oder staat-
lich anerkannten Berufsakademie
erbrachte Studien- und Prüfungs-
leistungen werden anerkannt,
wenn gegenüber den durch sie zu
ersetzenden Leistungen kein we-
sentlicher Unterschied besteht
(Gleichwertigkeit). Über die
Gleichwertigkeit entscheidet die
in der Prüfungsordnung vorgese-
hene Stelle. Die Beweislast dafür,
dass keine Gleichwertigkeit be-
steht, liegt bei der zuständigen
Stelle. Der Antragstellerin oder
dem Antragsteller obliegt es, die
erforderlichen Informationen über
die anzuerkennende Leistung be-
reitzustellen.“

14. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Einstufungsprüfung,
Eignungsprüfung“

b) Der bisherige Wortlaut wird 
Abs. 1.

c) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) In künstlerischen Studien-
gängen kann die Aufnahme eines
Masterstudiums Bewerberinnen
und Bewerbern eröffnet werden,
die im Rahmen einer Eignungs-
prüfung einen Kenntnis- und Leis-
tungsstand nachweisen, der dem
eines für den angestrebten Studi-
engang einschlägigen ersten
Hochschulabschlusses entspricht.
§ 54 bleibt unberührt.“

15. In § 24 Abs. 3 Satz 3 wird das Wort
„sollen“ durch die Wörter „müssen in
geeigneten Fächern“ ersetzt.

16. In § 26 Satz 1 werden die Wörter „ha-
bilitiert sind oder eine Juniorprofes-
sur innehatten“ durch die Angabe
„zusätzliche wissenschaftliche Leis-
tungen im Sinne des § 62 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 erbracht haben“ ersetzt.

17. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 8 wird eingefügt:

„(8) Das Präsidium informiert
die Öffentlichkeit in geeigneter
Weise über Mittel Dritter nach
Abs. 1. Es stellt hierbei sicher, dass
den gesetzlichen Bestimmungen
zum Schutz personenbezogener
Daten Rechnung getragen wird
und keine Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse offenbart wer-
den, soweit die oder der Dritte
nicht zugestimmt hat. § 12 Abs. 5
bleibt unberührt. Das Nähere re-
gelt die Hochschule durch Sat-
zung.“

b) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 9
und die Angabe „Abs. 1 bis 7“
durch „Abs. 1 bis 8“ ersetzt.

18. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Professorinnen und
Professoren (Professo-
rengruppe),“

bb) In Nr. 3 werden die Wörter
„wissenschaftlichen Hilfskräf-
te“ durch „akademischen
Hilfskräfte, soweit sie keine
Studierenden sind“ ersetzt.

b) In Abs. 6 werden nach dem Wort
„Tätigen“ ein Komma und die
Wörter „Gasthörer, Teilnehmende
an von der Hochschule veranstal-
teten Fortbildungsveranstaltun-
gen“ eingefügt.

c) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Die Grundordnung kann
für die nach § 24 Abs. 4 immatri-
kulierten Doktorandinnen und
Doktoranden sowie die zur Promo-
tion Zugelassenen eine abwei-
chende Zuordnung vorsehen.“

19. In § 33 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„durch Beschluss des Landtags vom
5. Februar 2009 (GVBl. I S. 50) und
zuletzt geändert durch Beschluss vom
8. Juni 2011 (GVBl. I S. 307)“ durch
„und geändert durch Beschluss des
Landtags vom 18. Januar 2014 (GVBl.
S. 49), geändert durch Beschluss des
Landtags vom 27. Mai 2015 (GVBl. 
S. 222)“ ersetzt.

20. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird nach dem Wort
„Prüfungsordnungen“ die An-
gabe „nach Anhörung des
Organs der Studierenden-
schaft nach § 78 Abs. 1 
Satz 4“ eingefügt.

bb) In Nr. 6 wird nach dem Wort
„Hochschule“ die Angabe
„nach Maßgabe des § 42 
Abs. 1 Satz 4“ eingefügt.

cc) Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. Stellungnahme zum
Budgetplan nach Maß-
gabe des § 42 Abs. 3 und
den Zielvereinbarungen
nach § 7 Abs. 2,“

dd) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Bei allen Belangen, welche
die Studienbedingungen be-
treffen, ist das Organ der Stu-
dierendenschaft anzuhören.
Die betreffenden Vorlagen
sind dem Organ der Studieren-
denschaft spätestens 14 Tage
vor der jeweiligen Senatssit-
zung zur Kenntnis zu geben.
Die Studierendenschaft kann
auf eine Stellungnahme ver-
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zichten. Das Organ der Stu-
dierendenschaft kann Initiati-
ven, welche die Studienbe-
dingungen betreffen, in den
Senat einbringen. Diese Ini-
tiativen sind auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung
des Senats zu setzen, soweit
sie mindestens 14 Tage zuvor
eingehen.“

b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 wer-
den jeweils die Wörter „Fach- und
Kunsthochschulen“ durch „Hoch-
schulen für angewandte Wissen-
schaften und Kunsthochschulen“
ersetzt.

c) In Abs. 5 werden nach dem Wort
„Präsidiums“ ein Komma und die
Wörter „die Frauenbeauftragte,
die oder der Vorsitzende des Per-
sonalrats sowie die Vertrauensper-
son der Schwerbehinderten“ ein-
gefügt.

21. § 39 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma und die Angabe
„sowie zu Beginn der Amtszeit die
Altersgrenze nach § 33 Abs. 3 des
Hessischen Beamtengesetzes nicht
überschritten hat.“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort
„Angestelltenverhältnis“ durch
„Arbeitsverhältnis“ ersetzt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter
„die Ruhegehaltfähigkeit der
Leistungsbezüge“ durch „das
Ruhegehalt“ ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

„Auf Professorinnen und Pro-
fessoren, die als Präsidentin
oder Präsident amtieren, fin-
det § 33 Abs. 2 des Hessi-
schen Beamtengesetzes keine
Anwendung.“

d) Abs. 5 Satz 1 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Ist bei Erreichen der Altersgrenze
nach § 33 Abs. 3 des Hessischen
Beamtengesetzes die Amtszeit
nicht beendet, wird sie zu Ende
geführt. § 35 des Hessischen Be-
amtengesetzes bleibt unberührt.“

22. In § 41 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe
„§ 39 Abs. 3 und Abs. 4“ durch „§ 39
Abs. 3 bis 5“ ersetzt.

23. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Sofern der Senat keine oder eine
ablehnende Stellungnahme nach 
§ 36 Abs. 2 Nr. 6 abgegeben hat,
wird die Vorlage des Präsidiums
zur Entwicklungsplanung vor der
Beschlussfassung des Hochschul-
rats mit einer Vertreterin oder ei-
nem Vertreter des Senats erör-
tert.“

b) Dem Abs. 3 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Der Budgetplan ist abgelehnt,
wenn sowohl der Senat als auch
der Hochschulrat zum Budgetplan
eine ablehnende Stellungnahme
abgegeben haben. Gibt der Senat
bei erstmaliger Befassung nach ei-
ner zustimmenden Stellungnahme
des Hochschulrats keine zustim-
mende Stellungnahme ab, ist der
Hochschulrat vor der endgültigen
Beschlussfassung des Präsidiums
erneut zu befassen und der Senat
erneut zu hören. Wenn nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach
der Ablehnung oder im Fall des
Satz 2 nach der erstmaligen Gele-
genheit zur Stellungnahme durch
den Senat ein Budgetplan die Zu-
stimmung entweder des Hoch-
schulrats oder des Senats findet,
entscheidet das Ministerium.“

c) In Abs. 4 Satz 4 wird nach dem
Wort „Öffentlichkeitsarbeit“ das
Wort „gesondert“ eingefügt.

d) In Abs. 5 Satz 3 werden die Wörter
„Der Hochschulrat“ durch „Die
Findungskommission“ ersetzt.

e) Dem Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Hochschulrat der Hochschule
Geisenheim nimmt darüber hinaus
eine Vertreterin oder ein Vertreter
des für Weinbau zuständigen Mi-
nisteriums mit beratender Stimme
teil.“

24. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird das Wort „Fach-
hochschulen“ durch die Wörter
„Hochschulen für angewandte
Wissenschaften“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

25. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 1 werden nach
dem Wort „Studienordnungen“
die Wörter „nach Anhörung
des Organs der Fachschaft
(Fachschaftsrat)“ eingefügt.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Bei allen Belangen, welche
die Studienbedingungen be-
treffen, ist der Fachschaftsrat
anzuhören. Die betreffenden
Vorlagen sind dem Fach-
schaftsrat spätestens 14 Tage
vor der jeweiligen Fachbe-
reichsratssitzung zur Kenntnis
zu geben. Der Fachschaftsrat
kann auf eine Stellungnahme
verzichten. Der Fachschaftsrat
kann Initiativen, welche die
Studienbedingungen betref-
fen, in den Fachbereichsrat
einbringen. Diese Initiativen
sind auf die Tagesordnung
der nächsten Sitzung des
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Fachbereichsrates zu setzen,
soweit sie mindestens 14 Tage
zuvor eingehen.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort
„Fachhochschule“ durch die
Wörter „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Grundordnung einer
Hochschule für angewandte
Wissenschaften kann vorse-
hen, dass dem Fachbereichs-
rat sieben Mitglieder der Pro-
fessorengruppe, vier Studie-
rende, ein wissenschaftliches
und ein administrativ-techni-
sches Mitglied angehören
können.“

26. In § 46 Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe
„10. Juni 2011 (GVBl. I S. 267)“ durch
„24. März 2015 (GVBl. S. 118)“ er-
setzt.

27. Dem § 47 werden folgende Sätze an-
gefügt:

„Fachbereiche, Organisationseinhei-
ten und Einrichtungen können auch
hochschulübergreifend gebildet wer-
den. Das Nähere ist durch eine Ver-
einbarung zu regeln, die der Zustim-
mung des Präsidiums und des Senats
der beteiligten hessischen Hochschu-
len bedarf. In der Vereinbarung sind
insbesondere Aufgabe, Struktur, Or-
ganisation, Leitung und Selbstverwal-
tung der gemeinsamen Einrichtung
festzulegen. Die Zuständigkeit des
Leitungs- und des Selbstverwaltungs-
organs ist bei hochschulübergreifen-
den Fachbereichen entsprechend den
§§ 44 und 45 auszugestalten; dem
Leitungsorgan können Zuständigkei-
ten des Präsidiums, dem Selbstver-
waltungsorgan Zuständigkeiten des
Senats übertragen werden.“

28. § 49 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort „sowie“ die Wörter „die
Grundversorgung“ eingefügt und
das Wort „ist“ durch „sind“ er-
setzt.

b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Den Umfang der Zuständigkeit
sowie die organisatorische Ausge-
staltung der dem Informationsma-
nagement dienenden Einrichtun-
gen regelt das Präsidium durch
Satzung.“

29. § 50 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „Jus-
tus Liebig-Universität“ durch
„Justus-Liebig-Universität“ er-
setzt.

b) In Satz 7 wird die Angabe 
„21. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 617)“ durch „13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622)“ ersetzt.

30. In § 52 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„Gesetz vom 6. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2515)“ durch „Verordnung
vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 3005)“
ersetzt.

31. In § 53 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„22. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2983)“ durch „17. Dezember 2014
(BGBl. I S. 2222)“ und die Angabe 
„8. November 2011 (BGBl. I S. 2178)“
durch „21. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1133)“ ersetzt.

32. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) Nr. 4 wird wie folgt ge-
fasst:

„4.   eine Meisterprüfung
oder einen ver-
gleichbaren Fort-
oder Weiterbildungs-
abschluss nach Maß-
gabe der Rechtsver-
ordnung nach Abs. 6,“

bbb) In Nr. 5 wird nach dem
Wort „einen“ das Wort
„sonstigen“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort
„Fachhochschule“ durch die
Wörter „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften“ er-
setzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Eine der allgemeinen
Hochschulreife entsprechende
Qualifikation hat auch, wer ein
Hochschulstudium oder einen ak-
kreditierten Bachelorstudiengang
an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Berufsakademie er-
folgreich abgeschlossen hat. Eine
der fachgebundenen Hochschul-
reife entsprechende Qualifikation
hat auch, wer das Grundstudium
in einem Diplomstudiengang an
einer Hochschule für angewandte
Wissenschaften, einem gestuften
Diplom-Studiengang an einer Uni-
versität oder einen vergleichbaren
Studienabschnitt abgeschlossen
hat.“

c) Dem Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Darin können zur Erprobung
neuer Wege des Hochschulzu-
gangs für beruflich Qualifizierte
Modellversuche an den Hochschu-
len des Landes geregelt werden.“

32a. Dem § 55 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 17 des Hessischen Verwaltungs-
kostengesetzes gilt entsprechend.“

33. § 57 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 6 wird der Punkt am Ende
durch das Wort „oder“ ersetzt.

b) Als Nr. 7 wird angefügt:
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„7. für einen grundständigen Stu-
diengang den Nachweis über
die Teilnahme an einem
durch Satzung der Hochschu-
le näher bestimmten Studien-
orientierungsverfahren nicht
erbringt.“

34. § 59 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 5 wird die Angabe „–
Gesetzliche Krankenversicherung
– vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I
S. 2477), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22. Dezember 2011
(BGBl. I S. 3057),“ gestrichen.

b) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Gleiches gilt, wenn Studierende
an den in Satz 1 genannten Hand-
lungen teilnehmen oder schwer-
wiegend oder wiederholt nicht nur
geringfügig gegen das Hausrecht
verstoßen, die Ordnung der Hoch-
schule oder ihrer Veranstaltungen
stören oder die Mitglieder der
Hochschule hindern, ihre Rechte,
Aufgaben oder Pflichten wahrzu-
nehmen.“

35. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 3 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„§ 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der
Hessischen Laufbahnverordnung
vom 17. Februar 2014 (GVBl. 
S. 57), geändert durch Gesetz vom
24. März 2015 (GVBl. S. 118), gilt
entsprechend mit der Maßgabe,
dass bei der Einstellung von Pro-
fessorinnen und Professoren ein
besonderes dienstliches Interesse
vorliegt, wenn die einzustellende
Bewerberin oder der einzustellen-
de Bewerber gegenüber der oder
dem auf der Berufungsliste
Nächstplatzierten einen herausra-
genden Eignungsvorsprung auf-
weist oder andere Bewerberinnen
und Bewerber in die Berufungslis-
te nicht aufgenommen worden
sind. Die Einstellung bedarf der
Zustimmung des Ministeriums im
Einvernehmen mit dem für Finan-
zen zuständigen Ministerium.“

b) In Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter
„sowie Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren“ gestrichen.

c) Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die Vorschriften des Hessischen
Beamtengesetzes über die Lauf-
bahnen und den einstweiligen Ru-
hestand sind auf wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in einem Beamtenverhältnis auf
Zeit nicht anzuwenden.“

36. § 61 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „An-
gestelltenverhältnis“ durch
„Arbeitsverhältnis“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „An-
gestelltenverhältnisses“ durch
„Arbeitsverhältnisses“ er-
setzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „An-
stellung“ durch „Beschäfti-
gung“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 1 wird das Wort
„Angestelltenverhältnis“ durch
„Arbeitsverhältnis“ ersetzt.

c) Abs. 7 Satz 4 und 5 wird wie folgt
gefasst:

„Abweichend von Satz 1 und 2 ist
eine Ernennung auf Lebenszeit
insbesondere möglich, wenn eine
andere Hochschule einen Ruf er-
teilt hat. Bei einer Beschäftigung
im Arbeitsverhältnis gelten Satz 1
bis 4 entsprechend.“

d) In Abs. 8 Satz 2 wird das Wort
„Angestellten-“ durch „Arbeits-“
ersetzt.

37. § 63 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter
„und Juniorprofessuren“ gestri-
chen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort
„Fachhochschule“ durch die
Wörter „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Berufungsordnung einer
Hochschule für angewandte
Wissenschaften kann vorse-
hen, dass der Berufungskom-
mission vier Mitglieder der
Professorengruppe, zwei Stu-
dierende und ein wissen-
schaftliches Mitglied angehö-
ren können.“

c) Als Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Die Hochschulen können
zur Besetzung von Professuren ge-
meinsame Berufungsverfahren mit
wissenschaftlichen Einrichtungen,
die keiner Hochschule zugehören,
durchführen; das Nähere regelt
die Hochschule durch Satzung.“

38. § 64 wird wie folgt gefasst:

„§ 64

Entwicklungszusagen, 
Qualifikationsprofessur

(1) Soweit dies in der Ausschrei-
bung vorgesehen ist, kann im Rah-
men der Einstellung die dauerhafte
Übertragung einer Professur einer hö-
heren Besoldungsgruppe für den Fall
zugesagt werden, dass sich die Pro-
fessorin oder der Professor in einer
höchstens sechsjährigen Beschäfti-
gungsphase für die zugesagte Profes-
sur bewährt hat.

(2) Die Bewährung in Forschung
und Lehre ist in einem Evaluations-
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verfahren unter Beteiligung externer
Wissenschaftlerinnen oder Wissen-
schaftler festzustellen. Das Nähere
regelt die Hochschule durch Satzung.

(3) Das Ziel einer Entwicklungszu-
sage kann an Universitäten, Kunst-
und Musikhochschulen sowie der
Hochschule Geisenheim im Fall der
erstmaligen Verleihung einer Profes-
sur auch in der Erbringung der zu-
sätzlichen wissenschaftlichen Leis-
tungen nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 in Ver-
bindung mit der Zusage der dauer-
haften Übertragung einer Professur
derselben oder einer höheren Besol-
dungsgruppe bestehen (Qualifikati-
onsprofessur). In diesem Fall ist es er-
forderlich, dass die Bewerberin oder
der Bewerber nicht an der berufen-
den Hochschule promoviert hat und
nach der Promotion wissenschaftliche
Leistungen erbracht hat; die Dauer
der wissenschaftlichen Tätigkeit nach
der Promotion darf vier Jahre nicht
übersteigen. Die Aufgaben der Quali-
fikationsprofessorinnen und -profes-
soren in der Lehre sind zugunsten der
eigenverantwortlichen Forschung
entsprechend zu verringern.

(4) Während der Bewährungspha-
se erfolgt die Beschäftigung in einem
Beamtenverhältnis auf Zeit von einer
insgesamt höchstens sechsjährigen
Dauer oder in einem befristeten Ar-
beitsverhältnis. Nach der erfolgrei-
chen Evaluation wird das Beamten-
verhältnis auf Zeit in ein Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit umgewandelt,
soweit die beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen hierfür vorliegen. Zu-
dem kann die Übernahme in ein hö-
heres Amt erfolgen. Entsprechendes
gilt für die Umwandlung eines befris-
teten Arbeitsverhältnisses in ein un-
befristetes.

(5) Qualifikationsprofessuren kön-
nen ausnahmsweise auch ohne Ent-
wicklungszusage begründet werden.
Für die Begründung des Beschäfti-
gungsverhältnisses und die Evaluati-
on gelten die Abs. 2, 3 und 4 Satz 1
entsprechend.

(6) Die Befristungsregelungen des
Abs. 4 Satz 1 gelten für nicht staatli-
che Hochschulen entsprechend.“

39. § 67 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) In Nr. 1 wird die Angabe
„§ 85a“ durch „den 
§§ 63 und 64“ ersetzt.

bbb) Der Nr. 3 wird die Anga-
be „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218),“ angefügt.

ccc) In Nr. 7 wird die Angabe
„26. März 2010 (GVBl. I
S. 114)“ durch „25. Juni

2014 (GVBl. S. 138)“ er-
setzt.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Die Verlängerung erfolgt
höchstens in dem Umfang, in
dem die Arbeitszeit nach 
Nr. 1 bis 7 reduziert wurde.
Eine Verlängerung nach Satz 1
wird nicht auf die zulässige
Befristungsdauer nach § 65
Abs. 2 Satz 2 angerechnet.“

b) In Abs. 2 wird das Wort „Ange-
stelltenverhältnis“ durch „Arbeits-
verhältnis“ und die Angabe 
„§ 85a“ durch „den §§ 63 und 64“
ersetzt.

40. § 75 wird wie folgt gefasst:

„§ 75

Studentische Hilfskräfte

(1) Studierende, die an einer
Hochschule in einem Studiengang
immatrikuliert sind, der zu einem ers-
ten oder weiteren berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss führt, kön-
nen nebenberuflich bis zur Dauer von
insgesamt sechs Jahren beschäftigt
werden. Die Beschäftigungsverhält-
nisse werden in der Regel für mindes-
tens ein Semester begründet. Inner-
halb der zulässigen Befristungsdauer
sind auch Verlängerungen eines be-
fristeten Arbeitsvertrages möglich.
Studentische Hilfskräfte unterstützen
Studierende durch Tutorien in ihrem
Studium und erbringen Dienstleistun-
gen in Forschung und Lehre sowie
studiennahe Dienstleistungen, die zu-
gleich der eigenen Weiterbildung
dienen.

(2) Die Befristung von Arbeitsver-
trägen mit Personen, die ihr Studium
abgeschlossen haben, ist im Rahmen
des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes vom 12. April 2007 (BGBl. I
S. 506) und der allgemeinen arbeits-
rechtlichen Bestimmungen möglich.“

41. § 78 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„Haushaltsplan“ ein Komma und
die Wörter „die Anträge der Stu-
dierendenschaft zum Budgetplan
der Hochschule“ eingefügt.

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Beschlüsse nach Abs. 2
sowie der Rechenschaftsbericht
nach Abs. 1 Satz 5, der auch die
Namen der Mitglieder des Organs
der Studierendenschaft nach 
Abs. 1 Satz 4 und die Höhe der ih-
nen jeweils gewährten Aufwands-
entschädigungen enthalten muss,
sind auf einer Internetseite der
Hochschule zu veröffentlichen.“

42. In § 82 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„22. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 3044)“ durch „22. Dezember 2014
(BGBl. I S. 2417)“ ersetzt.
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43. § 84 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Nr. 5 wird aufgehoben und
das Komma am Ende von Nr. 4
durch einen Punkt ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe
„§ 7 Abs. 3,“ gestrichen.

44. In § 86 Abs. 6 Satz 6 Nr. 1 wird das
Komma am Ende durch die Wörter
„unter Vorbehalt der Zustimmung der
Vertreterin oder des Vertreters des
Ministeriums,“ ersetzt.

45. § 88 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Professorinnen und Professoren
sowie die hauptberuflichen Mit-
glieder des Präsidiums werden in
einem Beamten- oder Arbeitsver-
hältnis beschäftigt.“

b) In Satz 4 wird das Wort „hieraus“
durch die Angabe „aus vor dem
31. Dezember 2015 begründeten
Arbeitsverhältnissen“ ersetzt.

46. In § 89 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe
„27. Mai 2010 (BGBl. I S. 671)“ durch
„15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2398)“ er-
setzt.

47. In § 90 wird die Angabe „6. Septem-
ber 2007 (GVBl. I S. 546)“ durch 
„27. September 2012 (GVBl. S. 290)“
ersetzt.

48. § 92 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Ministerium kann hauptbe-
ruflich Lehrenden, die die Voraus-
setzungen des § 62 erfüllen, für
die Dauer der Beschäftigung die
Bezeichnung ‚Professorin an ...‘
oder ‚Professor an ...‘ (Bezeich-
nung der nicht staatlichen Hoch-
schule) verleihen.“

b) In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 1“
durch „Satz 1“ ersetzt.

49. Die §§ 96 und 96a werden aufgehoben.

50. Der bisherige § 97 wird § 96 und in
Satz 2 wird die Angabe „§ 91 Abs. 4,
§§ 92 und 93“ durch „§ 91 Abs. 4 und
die §§ 92 bis 94“ ersetzt.

51. Die bisherigen §§ 98 bis 101 werden
die §§ 97 bis 100.

52. Der bisherige § 102 wird § 101 und
die Abs. 4 bis 10 werden durch die
folgenden Abs. 4 und 5 ersetzt:

„(4) Für den Status und die Dienst-
und Arbeitsverhältnisse der Junior-
professorinnen und Juniorprofesso-
ren, deren Berufungsverfahren bis
zum Ablauf des 9. Dezember 2015
eingeleitet wurden, gelten die §§ 32,
60 und 64 in der am 9. Dezember
2015 geltenden Fassung. Sie erhalten
unter der Voraussetzung des § 64
Abs. 4 Satz 2 in der am 9. Dezember
2015 geltenden Fassung ab dem Zeit-
punkt der ersten Verlängerung des
Beamtenverhältnisses auf Zeit eine
nicht ruhegehaltfähige Zulage nach
Anlage VII des Hessischen Besol-

dungsgesetzes vom 27. Mai 2013
(GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. März 2015
(GVBl. S. 118).

(5) Für den Status und die Arbeits-
verhältnisse der bis zum Ablauf des 
9. Dezember 2015 eingestellten stu-
dentischen oder wissenschaftlichen
Hilfskräfte gelten die §§ 32 und 75 in
der am 9. Dezember 2015 geltenden
Fassung.“

53. Der bisherige § 103 wird § 102 und
wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das
Komma und das Wort „Außer-
krafttreten“ gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 22)

Änderung des TUD-Gesetzes

Das TUD-Gesetz vom 5. Dezember
2004 (GVBl. I S. 382), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. September 2014
(GVBl. S. 218), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„17. Dezember 2007 (GVBl. I 
S. 908)“ durch „26. Juni 2013
(GVBl. S. 447)“ ersetzt.

b) In Abs. 4 werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 666)“ ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. November
2015 (GVBl. S. 510),“ eingefügt.

c) In Abs. 5 Nr. 4 wird die Angabe
„9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253)“
durch „13. Dezember 2012 (GVBl.
S. 622)“ ersetzt.

2. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Professorinnen und Professoren
sowie die hauptberuflichen Mit-
glieder des Präsidiums werden in
einem Beamten- oder Arbeitsver-
hältnis beschäftigt.“

b) In Satz 2 wird das Wort „hieraus“
durch die Angabe „aus vor dem
31. Dezember 2015 begründeten
Arbeitsverhältnissen“ ersetzt.

3. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „25,5
Millionen“ durch „21 Millionen“
ersetzt.

b) Satz 4 wird aufgehoben.

4. In § 10 Satz 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 33)
Änderung des Gesetzes zum 

Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für 

Hochschulzulassung

Das Gesetz zum Staatsvertrag über die
Errichtung einer gemeinsamen Einrich-

2) Ändert FFN 70-233
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tung für Hochschulzulassung vom 15. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 705), geändert
durch Gesetz vom 21. November 2011
(GVBl. I S. 679), wird wie folgt geändert:
1. § 3 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt

gefasst:
„3. Maßnahmen, die aus Mitteln von

Bund-Länder-Programmen zur
Verbesserung der Lehre finanziert
werden.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 wird nach Satz 1 folgen-

der Satz eingefügt:
„Darüber hinaus können die
Hochschulen zusätzlich zu den
Vorabquoten nach Art. 9 des
Staatsvertrages von den für ein
erstes Fachsemester festgesetzten
Zulassungszahlen bis zu einem
Prozent für Bewerberinnen und
Bewerber vorab abziehen, die ei-
nem von der Hochschule durch
Satzung festgelegten, im öffentli-
chen Interesse zu berücksichtigen-
den oder zu fördernden Personen-
kreis angehören und aufgrund be-
gründeter Umstände an den Studi-
enort gebunden sind, insbesonde-
re für Bewerberinnen und Bewer-
ber, die einem auf Bundesebene
gebildeten A-, B-, C- oder D/C-
Kader eines Bundesverbandes des
Deutschen Olympischen Sport-
bundes angehören und von einem
Olympiastützpunkt betreut sind.“

b) Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben.
c) In Abs. 6 wird die Angabe „§ 63

Abs. 4 Satz 4 oder Abs. 6“ durch
„§ 54 Abs. 4 Satz 3 oder Abs. 6“
und die Angabe „in der Fassung
vom 5. November 2007 (GVBl. I 
S. 710, 891), geändert durch Ge-
setz vom 5. März 2009 (GVBl. I 
S. 95)“ durch „vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. No-
vember 2015 (GVBl. S. 510)“ er-
setzt.

Artikel 44)
Änderung des Hessischen 

Beamtenversorgungsgesetzes
Das Hessische Beamtenversorgungs-

gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218,

312), zuletzt geändert durch Gesetz vom
28. März 2015 (GVBl. S. 158), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die An-
gabe zu § 81 wie folgt gefasst:

„§ 81 Ermächtigung zum Erlass von
Verwaltungsvorschriften und
Zuständigkeitsverordnungen“

2. § 81 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Ermächtigung zum Erlass von
Verwaltungsvorschriften und 

Zuständigkeitsverordnungen“

b) Der bisherige Wortlaut wird 
Abs. 1.

c) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Landesregierung kann
durch Rechtsverordnung die nach
diesem Gesetz den obersten
Dienstbehörden zugewiesenen
Befugnisse auf andere Stellen
übertragen.“

Artikel 55)

Änderung des Hessischen
Besoldungsgesetzes

Das Hessische Besoldungsgesetz vom
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24. März
2015 (GVBl. S. 118), wird wie folgt geän-
dert:

1. Anlage II erhält die aus Anhang 1 zu
diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

2. Anlage VII erhält die aus Anhang 2
zu diesem Gesetz ersichtliche Fas-
sung.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 30. November 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

R h e i n
3) Ändert FFN Anhang Staatsverträge
4) Ändert FFN 320-199
5) Ändert FFN 323-153

Anhang 1

Anhang 2
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Besoldungsordnung W

ERSTER TEIL

Vorbemerkungen

1. Zuordnung von 
Hochschullehrämtern

Die Ämter der Professorinnen und
Professoren an Hochschulen werden
nach Maßgabe des Haushalts den Be-
soldungsgruppen W 1, W 2 oder W 3
zugeordnet.

2. Zuordnung von
Leitungsfunktionsämtern 

Die Ämter der Präsidentinnen und
Präsidenten der Universitäten und
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften werden der Besoldungs-
gruppe W L3, die Ämter der Präsi-
dentinnen und Präsidenten der
Kunsthochschulen und der Hoch-
schule Geisenheim, der Kanzlerinnen
und Kanzler der Universitäten, der
hauptamtlichen Vizepräsidentinnen
und Vizepräsidenten sowie der
hauptamtlichen Dekaninnen und De-
kane der Hochschulen werden der
Besoldungsgruppe W L2, die Ämter
der Kanzlerinnen und Kanzler der
Kunsthochschulen, Hochschulen für
angewandte Wissenschaften und
Hochschule Geisenheim werden der
Besoldungsgruppe W L1 zugeordnet.
Den Amtsbezeichnungen ist jeweils
ein Zusatz beizufügen, der auf die
Hochschule hinweist, welcher die
Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber
angehört. Die in den Besoldungsord-
nungen A und B des Hessischen Be-
soldungsgesetzes geregelten Einstu-
fungen der Leitungsfunktionen an
den Verwaltungsfachhochschulen
bleiben von Satz 1 und 2 unberührt.

3. Zulagen

Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer erhalten während der
Verwendung bei obersten Behörden
des Bundes oder eines Landes sowie
bei obersten Gerichtshöfen des Bun-
des eine Stellenzulage nach dem Be-
soldungsrecht des Bundes oder des
Landes in der Höhe, in der sie der
Bund oder das Land ihren Beamtin-
nen und Beamten für diese Verwen-
dung gewährt, wenn sie durch den
Bund oder das Land erstattet wird.
Sie bleibt bei sonstigen Besoldungs-
leistungen unberücksichtigt.

4. Dienstbezüge für Professorinnen
als Richterinnen und Professoren
als Richter

Professorinnen und Professoren an ei-
ner Hochschule, die zugleich das Amt
einer Richterin oder eines Richters
der Besoldungsgruppen R 1 oder R 2
ausüben, erhalten, solange sie beide

Ämter bekleiden, die Dienstbezüge
aus ihrem Amt als Professorin oder
Professor und eine nicht ruhegehalt-
fähige Zulage nach Anlage VII.

ZWEITER TEIL

Besoldungsordnung W

Besoldungsgruppe W 1

Professorin1

Professor1

Juniorprofessorin2

Juniorprofessor2

1 Bei erstmaliger Verleihung eines Professorenamts im Rah-
men einer Entwicklungszusage nach § 64 des Hessischen
Hochschulgesetzes, soweit nicht in Besoldungsgruppe W 2.

2 Nach § 101 Abs. 4 des Hessischen Hochschulgesetzes an ei-
ner Universität oder gleichgestellten Hochschule.

Besoldungsgruppe W 2

Professorin1

– an einer Hochschule für angewandte
Wissenschaften –

Professor1

– an einer Hochschule für angewandte
Wissenschaften –

Professorin an einer Kunsthochschule1

Professor an einer Kunsthochschule1

Professorin an der Hochschule Geisen-
heim1

Professor an der Hochschule Geisenheim1

Universitätsprofessorin1

Universitätsprofessor1

1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.

Besoldungsgruppe W 3

Professorin1

– an einer Hochschule für angewandte
Wissenschaften –

Professor1

– an einer Hochschule für angewandte
Wissenschaften –

Professorin an einer Kunsthochschule1

Professor an einer Kunsthochschule1

Professorin an der Hochschule Geisen-
heim1

Professor an der Hochschule Geisenheim1

Universitätsprofessorin1

Universitätsprofessor1

1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2.

Anhang 1 zu Art. 5 Nr. 1 des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften

Anlage II
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Besoldungsgruppe W L1

Kanzlerin der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Kanzler der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Kanzlerin der Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

Kanzler der Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

Kanzlerin der Hochschule Darmstadt

Kanzler der Hochschule Darmstadt

Kanzlerin der Frankfurt University of Ap-
plied Sciences

Kanzler der Frankfurt University of Ap-
plied Sciences

Kanzlerin der Hochschule Fulda

Kanzler der Hochschule Fulda

Kanzlerin der Hochschule Geisenheim

Kanzler der Hochschule Geisenheim

Kanzlerin der Technischen Hochschule
Mittelhessen

Kanzler der Technischen Hochschule Mit-
telhessen

Kanzlerin der Hochschule RheinMain

Kanzler der Hochschule RheinMain

Besoldungsgruppe W L2

Dekanin1

– als hauptamtliche Dekanin eines Fach-
bereichs nach § 45 Abs. 3 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes

Dekan1

– als hauptamtlicher Dekan eines Fachbe-
reichs nach § 45 Abs. 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes

Kanzlerin der Technischen Universität
Darmstadt

Kanzler der Technischen Universität
Darmstadt

Kanzlerin der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main

Kanzler der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main

Kanzlerin der Justus-Liebig-Universität
Gießen

Kanzler der Justus-Liebig-Universität
Gießen

Kanzlerin der Universität Kassel

Kanzler der Universität Kassel

Kanzlerin der Philipps-Universität Mar-
burg

Kanzler der Philipps-Universität Marburg

Präsidentin der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am
Main

Präsident der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Präsidentin der Hochschule für Gestal-
tung Offenbach am Main

Präsident der Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

Präsidentin der Hochschule Geisenheim

Präsident der Hochschule Geisenheim

Vizepräsidentin der Technischen Univer-
sität Darmstadt

Vizepräsident der Technischen Universi-
tät Darmstadt

Vizepräsidentin der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Vizepräsident der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main

Vizepräsidentin der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen

Vizepräsident der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen

Vizepräsidentin der Universität Kassel

Vizepräsident der Universität Kassel

Vizepräsidentin der Philipps-Universität
Marburg

Vizepräsident der Philipps-Universität
Marburg

Vizepräsidentin der Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst Frankfurt am
Main

Vizepräsident der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am
Main

Vizepräsidentin der Hochschule für Ge-
staltung Offenbach am Main

Vizepräsident der Hochschule für Gestal-
tung Offenbach am Main

Vizepräsidentin der Hochschule Geisen-
heim

Vizepräsident der Hochschule Geisen-
heim

Vizepräsidentin der Hochschule Darm-
stadt

Vizepräsident der Hochschule Darmstadt

Vizepräsidentin der Frankfurt University
of Applied Sciences

Vizepräsident der Frankfurt University of
Applied Sciences

Vizepräsidentin der Hochschule Fulda

Vizepräsident der Hochschule Fulda

Vizepräsidentin der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen

Vizepräsident der Technischen Hochschu-
le Mittelhessen

Vizepräsidentin der Hochschule Rhein-
Main

Vizepräsident der Hochschule RheinMain

1 Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf den
Fachbereich und die Hochschule hinweist, der die Amtsinha-
berin oder der Amtsinhaber angehört. 

Besoldungsgruppe W L3

Präsidentin der Technischen Universität
Darmstadt
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Präsident der Technischen Universität
Darmstadt

Präsidentin der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main

Präsident der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main

Präsidentin der Justus-Liebig-Universität
Gießen

Präsident der Justus-Liebig-Universität
Gießen

Präsidentin der Universität Kassel

Präsident der Universität Kassel

Präsidentin der Philipps-Universität Mar-
burg

Präsident der Philipps-Universität Mar-
burg

Präsidentin der Hochschule Darmstadt

Präsident der Hochschule Darmstadt

Präsidentin der Frankfurt University of
Applied Sciences

Präsident der Frankfurt University of Ap-
plied Sciences

Präsidentin der Hochschule Fulda

Präsident der Hochschule Fulda

Präsidentin der Technischen Hochschule
Mittelhessen

Präsident der Technischen Hochschule
Mittelhessen

Präsidentin der Hochschule RheinMain

Präsident der Hochschule RheinMain
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Anlage VII

  Betrag in Euro,   Betrag in Euro,
  Prozent   Prozent

Besoldungsordnungen A und B Besoldungsordnungen A und B
V o r b e m e r k u n g e n B e s o l d u n g s g r u p p e n F u ß n o t e 

Nr. 3 Abs. 1 A 5 3 36,01
         Nr. 1 379,17 4 66,40
         Nr. 2 303,34 A 7 6    50 Prozent des
Nr. 3 Abs. 5 105,33       jeweiligen Unter-
Nr. 3 Abs. 6 78,99       schiedsbetrages

      zum Grundgehalt
Nr. 5       der Besoldungs-
         A 4 bis A 5 118,49       gruppe A 8
         A 6 bis A 9 157,99 A 9 1, 2 268,06
         A 10 und höher 197,48 A 10 2 295,54

A 12 4 155,71
Nr. 6 und 7 A 13 1, 8, 9 272,42
         nach einer Dienstzeit 3, 4 186,77
               von einem Jahr 65,60 5 93,43
               von zwei Jahren 131,20 A 14 4 186,77

A 15 4 186,77
Nr. 8 98,40 A 16 1, 8 208,88

B 9 1 773,87
Nr. 9 39,50 Präsidentin, Präsident 5 Prozent des

des Justizprüfungsamtes Grundgehalts der
Nr. 10 Besoldungsgruppe B 4*
         mittlerer Dienst 17,56
         gehobener Dienst 39,50

Nr. 11
         Abs. 1 78,99
         Abs. 2 51,13 Besoldungsordnung R
         Abs. 3 76,69 B e s o l d u n g s g r u p p e n F u ß n o t e 
         Abs. 4 76,69
         Abs. 5 78,99 R 1 1, 2 206,49

R 2 4 bis 10, 12 206,49
Nr. 12 373,67 R 3 3 206,49

Nr. 13 Abs. 1
         Nr. 1
               Buchst. a 19,28 Anhang zu den Besoldungsordnungen A und B
               Buchst. b 75,42 Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen
         Nr. 2 83,83 B e s o l d u n g s g r u p p e n F u ß n o t e 
         Nr. 3 83,83

A 4 1 66,40
Besoldungsordnung W 2 36,01
V o r b e m e r k u n g e n A 12 2 155,71

A 13 1, 3 186,77
Nr. 4 5 93,43
         wenn ein Amt ausgeübt wird A 14 2, 3, 4, 5 186,77
               der Besoldungsgruppe R 1 205,54 A 15 1 186,77
               der Besoldungsgruppe R 2 230,08

Hessisches Hochschulgesetz 
§ 101 Abs. 4 Satz 2 260,00

Besoldungsordnung R
V o r b e m e r k u n g 

Nr. 2 76,69

* Nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 Satz 2 des 

Juristenausbildungsgesetzes in der Fassung vom 15. März 2004 

(GVBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 

(GVBl. S. 218, 368).

Anhang 2
zu Art. 5 Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften 

Amts- und Stellenzulagen sowie sonstige Zulagen
(Monatsbeträge)

Dem Grunde nach geregelt in Dem Grunde nach geregelt in
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Artikel 11)

Das Hessische Bibliotheksgesetz vom
20. September 2010 (GVBl. I S. 295), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 218), wird wie folgt
geändert:

1. Die Präambel wird aufgehoben.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Wörter
„und Begriffsbestimmung“ ange-
fügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Bibliotheken im Sinne des Geset-
zes sind die vom Land und den
Kommunen sowie den unter der
Rechtsaufsicht des Landes stehen-
den juristischen Personen unterhal-
tenen systematisch geordneten und
erschlossenen Sammlungen von
Büchern und anderen Medienwer-
ken.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort
„Hochschulen“ die Wörter „sowie
die Hochschulen in kirchlicher Trä-
gerschaft“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter
„erforderliche Literatur in konven-
tioneller und elektronischer Form“
durch „erforderlichen Medienwer-
ke“ ersetzt.

c) In Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter
„Informationen, gedruckten und
elektronischen Medien“ durch das
Wort „Medienwerken“ ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Hochschul- und Landes-
bibliothek RheinMain, die Universi-
tätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg, die Universitäts- und
Landesbibliothek Darmstadt, die
Hochschul- und Landesbibliothek
Fulda und die Universitätsbiblio-
thek Kassel - Landesbibliothek und
Murhardsche Bibliothek der Stadt
Kassel nehmen landesbibliothekari-
sche Aufgaben im Auftrag des Lan-
des wahr. Sie erhalten hierfür einen
Zuschuss des Landes.“

b) In Abs. 2 werden die Wörter „Lite-
ratur und sonstige“ gestrichen und
die Wörter „und archivieren zur Si-
cherung des historischen Erbes die
in Hessen erscheinenden Publika-
tionen“ durch ein Komma und die
Wörter „pflegen das damit verbun-

dene historische Erbe und nehmen
zur Sicherung des historischen Er-
bes das Pflichtexemplarrecht wahr“
ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Bü-
chern und anderen Informations-
mitteln“ durch das Wort „Medien-
werken“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Bibliotheken“ die Wör-
ter „und Schulbibliotheken“
eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter
„Öffentliche Bibliotheken und
die an den Schulen des Landes
bestehenden Schulbibliothe-
ken“ durch das Wort „Sie“ er-
setzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2
und in Satz 1 werden nach dem
Wort „für“ das Wort „öffentliche“
durch „Öffentliche“ und vor dem
Wort „Schulbibliotheken“ das Wort
„und“ durch ein Komma ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe
„- Digitalisierung“ gestrichen.

b) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter
„Landes- und Hochschulbibliothe-
ken“ durch „wissenschaftlichen Bi-
bliotheken“ ersetzt.

c) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter
„des Landes“ gestrichen.

d) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Für die Verzeichnung und
Benutzung von Nachlässen und an-
deren nicht veröffentlichten Mate-
rialien in den Sammlungen der Bi-
bliotheken finden die §§ 13 bis 16
des Hessischen Archivgesetzes vom
26. November 2012 (GVBl. S. 458)
entsprechende Anwendung.“

8. In § 9 Satz 2 wird die Angabe „2015“
durch „2020“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

In § 31 Satz 2 des Denkmalschutzge-
setzes in der Fassung vom 5. September
1986 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. September 2014
(GVBl. S. 218), wird die Angabe „2015“
durch „ 2016“ ersetzt.

1) Ändert FFN 70-264
2) Ändert FFN 76 -4

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Bibliotheksgesetzes*)

Vom 30. November 2015
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Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 30. November 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

R h e i n
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§ 1

Anwendungsbereich

(1) Für Mietwohnungen, die dem Hes-
sischen Wohnraumfördergesetz vom 
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 600), geän-
dert durch Gesetz vom 2. Dezember 2014
(GVBl. S. 314), oder dem Hessischen
Wohnungsbindungsgesetz in der Fassung
vom 3. April 2013 (GVBl. S. 142), geän-
dert durch Gesetz vom 2. Dezember 2014
(GVBl. S. 314), unterliegen oder nach 
§ 88d des Zweiten Wohnungsbaugesetzes
in der Fassung vom 19. August 1994
(BGBl. I S. 2137), aufgehoben durch Ge-
setz vom 13. September 2001 (BGBl. I 
S. 2376), in der am 31. Dezember 2001
geltenden Fassung, gefördert wurden
(Sozialmietwohnungen), wird von den
Wohnungsinhaberinnen und Wohnungs-
inhabern nach § 2 Abs. 1 Satz 1 zum Ab-
bau der Fehlsubventionierung in der so-
zialen Wohnraumförderung eine Aus-
gleichszahlung (Fehlbelegungsabgabe)
erhoben.

(2) Ist mehr als die Hälfte der Wohnflä-
che einer Sozialmietwohnung unterver-
mietet, gilt der untervermietete Teil als
selbstständige Sozialmietwohnung. Ver-
mietet die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer oder eine sonstige dinglich zum
Besitz des Wohnraums berechtige Person
mehr als die Hälfte der Wohnfläche einer
mit öffentlichen Mitteln geförderten, von
ihr oder ihm selbst genutzten Wohnung,
gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Das Gesetz gilt nicht für studenti-
sches Wohnen, das nach dem Wohnraum-
förderungsgesetz vom 13. September
2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1610), oder dem Hessischen
Wohnraumfördergesetz gefördert wurde.

(4) Das Gesetz gilt nicht für Sozialmiet-
wohnungen, bei denen die Voraussetzun-
gen für das Vorliegen einer solchen erst-
mals nach Beginn des Mietverhältnisses
entstehen.

§ 2

Abgabepflicht

(1) Mieterinnen und Mieter von Sozial-
mietwohnungen und sonstige Nutzungs-
berechtigte, die die Wohnung nicht nur
vorübergehend benutzen (Wohnungsin-
haberin und Wohnungsinhaber), sind zur
Zahlung einer Fehlbelegungsabgabe ver-
pflichtet, wenn ihr Einkommen die Ein-
kommensgrenze

1. nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 4 des
Hessischen Wohnraumfördergesetzes,

2. nach der Rechtsverordnung nach § 5
Abs. 5 des Hessischen Wohnraumför-
dergesetzes

oder

3. für den Bezug von nach § 88d des
Zweiten Wohnbaugesetzes geförder-
ten Sozialmietwohnungen, die im
Staatsanzeiger für das Land Hessen
veröffentlicht ist,

um mindestens 20 Prozent übersteigt.
Wohnungsinhaberinnen und Wohnungs-
inhaber derselben Sozialmietwohnung
haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Abgabepflicht besteht nicht,
wenn

1. eine Wohnungsinhaberin oder ein
Wohnungsinhaber

a) Wohngeld nach dem Wohngeldge-
setz vom 24. September 2008
(BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I S. 1722),

b) Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch,

c) Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch,

d) Grundsicherung im Alter oder bei
Erwerbsminderung nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
oder

e) ergänzende Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach § 27a des Bundesver-
sorgungsgesetzes in der Fassung
vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 19. Juni 2015 (BGBl. I S. 993),

erhält oder

2. die Sozialmietwohnung berechtigt be-
zogen wurde, für die Dauer von zwei
Jahren ab dem Beginn des Mietver-
hältnisses.

§ 3

Höhe der Fehlbelegungsabgabe

(1) Die Fehlbelegungsabgabe beträgt
monatlich

1. 30 Prozent der Differenz zwischen dem
Höchstbetrag und der maßgeblichen
Miete, wenn die Einkommensgrenze
um mindestens 20 Prozent und weni-
ger als 40 Prozent,

2. 55 Prozent der Differenz zwischen dem
Höchstbetrag und der maßgeblichen
Miete, wenn die Einkommensgrenze
um mindestens 40 Prozent und weni-
ger als 60 Prozent,*) FFN 362-77

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen 

Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz – FBAG)�*)

Vom 30. November 2015
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3. 80 Prozent der Differenz zwischen dem
Höchstbetrag und der maßgeblichen
Miete, wenn die Einkommensgrenze
um mindestens 60 Prozent und weni-
ger als 80 Prozent und

4. 100 Prozent der Differenz zwischen
dem Höchstbetrag und der maßgebli-
chen Miete, wenn die Einkommens-
grenze um mindestens 80 Prozent

überschritten wird.

(2) Der Höchstbetrag ist das übliche
Entgelt für nicht preisgebundenen Wohn-
raum, der den Sozialmietwohnungen ver-
gleichbar ist.

(3) Als maßgebliche Miete im Sinne
dieses Gesetzes gilt die geschuldete Mie-
te ohne Betriebskosten. Bei Sozialmiet-
wohnungen, die dem Hessischen Woh-
nungsbindungsgesetz unterliegen, sind
darüber hinaus Zuschläge und Vergütun-
gen mit Ausnahme der Zuschläge nach
§ 26 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der Neubaumie-
tenverordnung 1970 in der Fassung vom
12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2204), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 25. No-
vember 2003 (BGBl. I S. 2346), nicht zu
berücksichtigen.

§ 4

Einkommensermittlung

Die Einkommensermittlung erfolgt
nach den §§ 6 und 7 des Hessischen
Wohnraumfördergesetzes mit der Maßga-
be, dass in § 6 Abs. 1 Satz 3 des Hessi-
schen Wohnraumfördergesetzes an die
Stelle des Zeitpunkts der Antragstellung
der Zeitpunkt des Auskunftsverlangens
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 tritt.

§ 5

Auskunfts- und Mitteilungspflichten,
Nachweise

(1) Die Wohnungsinhaberinnen und
Wohnungsinhaber sind verpflichtet, der
Gemeinde auf Verlangen innerhalb einer
angemessenen Frist Auskunft über die für
die Abgabepflicht maßgeblichen Verhält-
nisse zu erteilen. Die Auskunftspflicht
entfällt, wenn sich die Wohnungsinhabe-
rinnen und Wohnungsinhaber auf ein
Auskunftsverlangen hin damit einver-
standen erklären, dass eine Fehlbele-
gungsabgabe in der sich aus § 3 Abs. 1
Nr. 4 ergebenden Höhe festgesetzt wird.

(2) Die Wohnungsinhaberinnen und
Wohnungsinhaber sind verpflichtet, der
Gemeinde unverzüglich alle wesentlichen
Änderungen ihrer Verhältnisse mitzutei-
len. Eine wesentliche Änderung liegt vor,
wenn sich

1. das Einkommen um mehr als 10 Pro-
zent verändert hat,

2. die Zahl der Wohnungsinhaberinnen
und Wohnungsinhaber verändert hat,

3. die für die Sozialmietwohnung maß-
gebliche Miete um mehr als 10 Prozent
verändert hat oder

4. die persönlichen Verhältnisse im Sinne
des § 7 Abs. 3 des Hessischen Wohn-

raumfördergesetzes insoweit ändern,
dass eine erneute Einkommensermitt-
lung erforderlich ist.

(3) Auf Verlangen der Gemeinde sind
die Arbeitgeber der Wohnungsinhaberin-
nen und Wohnungsinhaber verpflichtet,
über die Dauer des Arbeitsverhältnisses
und über den Arbeitslohn Auskunft zu er-
teilen.

(4) Auf Verlangen der Gemeinde sind
die Vermieter verpflichtet, Auskünfte
über das Baujahr der Sozialmietwohnung,
die Mieterinnen und Mieter, den Beginn
des Mietverhältnisses und die Miethöhe
zu erteilen.

(5) Auf Verlangen der Gemeinde sind
zu den Angaben nach Abs. 1 bis 4 Nach-
weise vorzulegen.

§ 6

Entstehen der Ansprüche

Die Ansprüche aus dem Abgabenver-
hältnis entstehen, sobald die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 1 verwirklicht sind.

§ 7

Festsetzungsbescheid,
Leistungszeitraum

(1) Die Fehlbelegungsabgabe ist durch
Bescheid festzusetzen. Die Festsetzung
erfolgt für einen Zeitraum von jeweils
zwei Jahren (Leistungszeitraum). Abwei-
chend von Satz 1 kann die Festsetzung
für einen Zeitraum von vier Jahren erfol-
gen, wenn davon auszugehen ist, dass
sich die maßgeblichen Verhältnisse nicht
wesentlich ändern.

(2) Die erstmalige Festsetzung soll be-
ginnend mit dem 1. Juli 2016 erfolgen. Sie
kann aus dringenden Gründen zu einem
späteren Zeitpunkt und soll spätestens bis
zum 31. Dezember 2016 erfolgen. Erfolgt
die erstmalige Festsetzung zu einem spä-
teren als dem in Satz 1 bezeichneten Zeit-
punkt, so tritt die Wirkung vom ersten
Tag des auf den Erlass des Bescheids fol-
genden Monats ein. Abweichend von
Satz 3 kann die Festsetzung mit Wirkung
für die Vergangenheit, längstens jedoch
mit Wirkung vom ersten Tag des dritten
Monats vor Erlass des Bescheids erfolgen.

(3) Der Höchstsatz der Fehlbelegungs-
abgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 kann festge-
setzt werden,

1. wenn der Auskunftspflicht nach § 5
Abs. 1 Satz 1 nicht innerhalb einer von
der Gemeinde bestimmten angemesse-
nen Frist nachgekommen wird,

2. in den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2.

(4) Im Bescheid ist zu bestimmen, dass
die Fehlbelegungsabgabe monatlich, bei
Beträgen bis zu 10 Euro monatlich viertel-
jährlich im Voraus zu entrichten ist.

§ 8

Änderung und Aufhebung des 
Festsetzungsbescheides

(1) Liegt eine Änderung der maßgebli-
chen Verhältnisse nach § 5 Abs. 2 Satz 2
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vor, die voraussichtlich nicht von uner-
heblicher Dauer ist und zu

1. einer Minderung des festgesetzten Be-
trags führt, ist auf Antrag der gemin-
derte Betrag mit Wirkung vom ersten
Tag des auf den Eintritt der Änderung
folgenden Monats festzusetzen,

2. einem Wegfall der Abgabepflicht
führt, ist auf Antrag zu bestimmen,
dass der Leistungszeitraum mit Wir-
kung vom ersten Tag des auf den Ein-
tritt der Änderung folgenden Monats,
in dem die Änderung eintritt, endet.

Wird der Antrag nicht in dem Monat des
Eintritts der Änderung gestellt, ist die
Minderung des festgesetzten Betrages
oder die Bestimmung des Endes des Leis-
tungszeitraums mit Wirkung für den auf
den Antrag folgenden Kalendermonat
vorzunehmen. Soweit ein Ereignis eintritt,
das Auswirkungen auf die Abgabepflicht
für die Vergangenheit hat, ist die Minde-
rung des festgesetzten Betrages oder die
Bestimmung des Endes des Leistungszeit-
raums mit Wirkung für den Kalendermo-
nat, auf den das Ereignis zurückwirkt,
vorzunehmen.

(2) Liegt eine Änderung der maßgebli-
chen Verhältnisse nach § 5 Abs. 2 Satz 2
vor, die voraussichtlich nicht von uner-
heblicher Dauer ist und zu einer Erhö-
hung des festgesetzten Betrages führt, ist
der erhöhte Betrag mit Wirkung vom ers-
ten Tag des auf den Eintritt der Änderung
folgenden Monats festzusetzen.

(3) Sind Auskünfte nach § 5 Abs. 1
Satz 1 unrichtig oder unvollständig erteilt
worden und ist deshalb ein zu geringer
Betrag festgesetzt worden oder eine Fest-
setzung zu Unrecht unterblieben, wird
der den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechende Betrag mit Wirkung vom ers-
ten Tag des Leistungszeitraums festge-
setzt.

(4) Wird in den Fällen des § 7 Abs. 3
Nr. 1 der Auskunftspflicht nachträglich
nachgekommen, wird der den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechende Betrag
mit Wirkung vom ersten Tag des auf die
Nachholung folgenden Monats festge-
setzt. Abweichend von Satz 1 kann die
Festsetzung mit Wirkung vom ersten Tag
des Leistungszeitraums erfolgen, wenn
die Nachholung zu einem Wegfall der
Abgabepflicht führt.

(5) Bei Änderungen der Abgabepflicht
nach Abs. 1, 2 und 4 Satz 1 beginnt der
Leistungszeitraum erneut.

(6) Der Bescheid ist von Amts wegen
mit Wirkung vom ersten Tag des auf den
Eintritt der Änderung folgenden Monats
aufzuheben, wenn

1. die Sozialmietwohnung keinen Miet-
preisbindungen mehr unterliegt,

2. das Mietverhältnis beendet ist oder

3. die Wohnungsinhaberin oder der Woh-
nungsinhaber gestorben ist und die
Sozialmietwohnung nicht mehr be-
nutzt wird.

§ 9

Wohnungsfürsorgewohnungen

(1) Dieses Gesetz gilt entsprechend für
steuerbegünstigte oder frei finanzierte
Wohnungen, die mit Wohnungsfürsorge-
mitteln im Sinne der §§ 87a und 111 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes durch das
Land oder die Gemeinde gefördert wor-
den sind (Wohnungsfürsorgewohnungen).
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 Nr. 2
findet keine Anwendung.

(2) Steht die Nutzung der Wohnung in
unmittelbarem Zusammenhang mit der
Einstellung in den öffentlichen Dienst
oder der Versetzung an den Dienstort, so
werden die Wohnungsinhaberinnen und
Wohnungsinhaber von der Fehlbele-
gungsabgabe für die Dauer von zwei Jah-
ren seit dem Beginn des Mietverhältnis-
ses freigestellt.

§ 10

Verwendung des Aufkommens

(1) Das Aufkommen aus der Fehlbele-
gungsabgabe fließt jeweils der Gemeinde
zu, die sie erhoben hat. Die Gemeinde ist
berechtigt, zur Abgeltung des Verwal-
tungsaufwandes, der ihr aus dem Vollzug
dieses Gesetzes entsteht, eine Verwal-
tungskostenpauschale in Höhe von 
15 Prozent des jährlichen Aufkommens
einzubehalten. Abweichend von Satz 2
beträgt die Verwaltungskostenpauschale
bis zum 31. Dezember 2018 im Falle einer
kommunalen Gemeinschaftsarbeit nach
dem Vierten Abschnitt des Gesetzes über
kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 
16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622), 20 Prozent
des jährlichen Aufkommens.

(2) Im Falle einer kommunalen Ge-
meinschaftsarbeit nach dem Vierten Ab-
schnitt des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit fließt das Aufkom-
men nach Abzug der Verwaltungskosten-
pauschale nach Abs. 1 Satz 2 oder 3 der
Gemeinde zu, in deren Gebiet die Sozial-
mietwohnungen belegen sind, für die ei-
ne Fehlbelegungsabgabe erhoben wird.

(3) Das nach Abzug der Verwaltungs-
kostenpauschale verbleibende Aufkom-
men ist innerhalb der folgenden drei
Haushaltsjahre zur Förderung von Sozial-
mietwohnungen in Anwendung des Hes-
sischen Wohnraumfördergesetzes einzu-
setzen. Die fristgerechte Verwendung
setzt voraus, dass die Mittel innerhalb des
in Satz 1 genannten Zeitraums für ein be-
stimmtes Vorhaben verbindlich zugesagt
sind.

(4) Vergibt eine Gemeinde aus dem
Aufkommen Darlehen, gilt für die Zinsen
und die Tilgung Abs. 3, solange nicht in
einer Rechtsverordnung nach § 14 Nr. 1
bestimmt ist, dass in dieser Gemeinde
keine Fehlbelegungsabgabe zu erheben
ist.

(5) Soweit das Aufkommen nicht nach
Abs. 3 verwendet worden ist oder die Zin-
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sen und die Tilgung nicht nach Abs. 4
verwendet worden sind, sind diese Mittel
an das Land abzuführen. Dieses setzt die
Mittel zur Förderung von Sozialmietwoh-
nungen nach dem Hessischen Wohn-
raumfördergesetz ein.

(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 5
fließt in den Fällen des § 9 das Aufkom-
men nach Abzug der Verwaltungskosten-
pauschale dem Darlehens- oder Zu-
schussgeber zu. Es ist zur Förderung des
allgemeinen Wohnungsbaus zu verwen-
den, soweit ein Bedarf besteht. Satz 1 fin-
det entsprechende Anwendung auf Woh-
nungsfürsorgewohnungen, wenn von den
für sie gewährten Baudarlehen oder den
mit Zins- und Tilgungshilfe geförderten
Darlehen dem Betrag nach das Darlehen
aus Wohnungsfürsorgemitteln überwiegt.

§ 11

Zuständigkeiten

(1) Die Erhebung der Fehlbelegungs-
abgabe wird den Gemeinden als Aufgabe
zur Erfüllung nach Weisung nach § 4 
Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung
übertragen. Fachaufsichtsbehörde ist das
für Wohnungswesen zuständige Ministe-
rium.

(2) Örtlich zuständig ist die Gemeinde,
in deren Gebiet sich die Sozialmietwoh-
nung befindet. Hat die Gemeinde einer
anderen Gemeinde das Recht einge-
räumt, für die Vermietung einer Sozial-
mietwohnung wohnungssuchende Perso-
nen zur Auswahl zu benennen (Benen-
nungsrecht), ist die Gemeinde örtlich zu-
ständig, die das Benennungsrecht besitzt.

(3) Gemeinden können durch öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung nach Maß-
gabe des Vierten Abschnitts des Gesetzes
über kommunale Gemeinschaftsarbeit
vereinbaren, dass eine Gemeinde die
Aufgaben der übrigen Beteiligten in ihre
Zuständigkeit übernimmt. Die Übernah-
me der Aufgabenwahrnehmung ist vom
für das Wohnungswesen zuständigen Mi-
nisterium im Staatsanzeiger für das Land
Hessen bekannt zu machen. Aufsichtsbe-
hörde ist das für Wohnungswesen zustän-
dige Ministerium.

§ 12

Behördliche Mitteilungspflichten

(1) Die Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen hat der Gemeinde Auskünf-
te über die

1. Sozialmietwohnung, insbesondere
über die Adresse, den Eigentümer, die
Zahl der geförderten Wohnungen, die
Dauer der Bindung, und

2. Wohnungsfürsorgewohnung, insbeson-
dere über die Adresse, den Eigentü-
mer, die Zahl der geförderten Woh-
nungen, die Dauer der Bindung

zu erteilen.

(2) Das zuständige Regierungspräsidi-
um hat der Gemeinde Auskünfte über die
Wohnungsinhaberinnen und Wohnungs-

inhaber der Wohnungsfürsorgewohnung
sowie den Beginn des Mietverhältnisses
und die Höhe der Miete zu erteilen.

(3) Die Mitteilungspflicht der Wohn-
geldbehörde nach § 33 Abs. 1, 3 und 5
Satz 1 des Wohngeldgesetzes bleibt un-
berührt.

(4) Die Mitteilungspflicht der Finanz-
behörden nach § 31a Abs. 2 Satz 1 der
Abgabenordnung in der Fassung vom 
1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I 
S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom
2. November 2015 (BGBl. I S. 1834), bleibt
unberührt.

§ 13

Berichts- und Informationspflichten

(1) Die Gemeinden legen dem für das
Wohnungswesen zuständigen Ministeri-
um in zweijährigem Abstand beginnend
mit dem 1. Januar 2018 einen Bericht vor,
insbesondere über die Anzahl der Sozial-
mietwohnungen und die abgabepflichti-
gen Wohnungsinhaberinnen und Woh-
nungsinhaber sowie über die Höhe des
Aufkommens.

(2) Stellt die Gemeinde Verstöße ge-
gen das Hessische Wohnraumförderge-
setz, das Hessische Wohnungsbindungs-
gesetz oder die für die nach § 88d des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes geförder-
ten Wohnungen getroffenen Vereinbarun-
gen fest, teilt sie dies der für den Vollzug
dieser Vorschriften zuständigen Stelle
mit.

§ 14

Verordnungsermächtigungen

Die Landesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung

1. Gemeinden zu bestimmen, in denen
eine Fehlbelegungsabgabe nicht zu er-
heben ist, wenn zu erwarten ist, dass
der Verwaltungsaufwand, auch im Fal-
le einer kommunalen Gemeinschafts-
arbeit nach dem Vierten Abschnitt des
Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit, in einem unange-
messenen Verhältnis zu dem Aufkom-
men steht,

2. die Höchstbeträge für einzelne Ge-
meinden nach Mietenstufen auf
Grundlage des üblichen Entgelts für
vergleichbaren nicht preisgebundenen
Wohnraum zu bestimmen; bei der
Festlegung sind das Baujahr, die Woh-
nungsgröße sowie die Ausstattung zu-
grunde zu legen.

§ 15

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 und
4 seiner Auskunftspflicht nicht oder
nicht rechtzeitig nachkommt und des-
halb die Festsetzung unterblieben ist,
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2. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 und
4 seiner Auskunftspflicht nicht richtig
oder nicht vollständig nachkommt und
deshalb keine oder eine zu niedrige
Fehlbelegungsabgabe festgesetzt wor-
den ist oder

3. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 eine we-
sentliche Änderung in den Verhältnis-
sen, nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig mitteilt und
deshalb eine Erhöhung der Abgabe-
pflicht nach § 8 Abs. 2 unterblieben ist
oder zu niedrig erfolgte.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro geahn-
det werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeinde-
vorstand.

§ 16

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 30. November 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,
L a n d w i r t s c h a f t  u n d
Ve r b r a u c h e r s c h u t z  
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